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Vorwort.

Während uns noch in der ersten Hälfte dieses Jahr^

hunderts von der Litteratur der Samaritaner fast nichts als

ihr Pentateuch bekannt war, und man alle Kenntnis von

dieser ersten israelitischen Sekte ausschliesslich aus jüdischen

Quellen und den Briefen^) schöpfen musste, die sie selbst

seit dem IT^en Jahrhundert an ihre vermeintlichen Brüder

in Europa sandten, ist uns besonders durch die Veröffent-

lichungen in Heidenheims Vierteljahrsschrift 2) und seiner

Bibliotheca Samaritana^*), durch die Aufsätze Greigers^), die

Editionen des Buches Josua^), der Chronik Abulfaths^),

des Pentateuchcommentars von Marqah'') und andere klei-

') Eine ausführliche Angabe der gesamten bis zum Jahre 1884 er-

schienenen Litteratur der Samaritaner findet sich am Schlüsse des Ar-

tikels „:^'amaritaner" im ISten Bande der 2ten Auflage von Herzogs
Realencyclopädie pg. 351 fiP.

-) Heidenheim, Vierteljahrsschrift für deutsche und engl, theol,

Forschung und Kritik.

^) Heidenheim, Bibliotheca Samaritaua Bdd. 1—III Lpz. 1884 ff.

ZDMG. Bdd. XI, XII, XIV, XVI, XX, XXII.

^) JuynboU, Chronicon Samaritanum, arabice conscriptum, cni

titulus est Uber Josuae. Leiden 1848.

^) Ed. Vilmar, A^bnlfathi annales Samaritani ad fidem codicum

ms. Berolinensium, Bodlejani, Parisini. Gotha 1865.

H. ßaneth. Des Samaritaners Marqah an die 22 Buchstaben,

den Grrundstock der hebr. Spr. anknüpfende Abhandlung. Berlin 1888.

— E. Münk, Des Samaritaners Marqah Erzählung über den Tod

Moses'. Berlin 1890. — Heidenheim in Bibliotheca Samaritaua,

Bd. III. Weimar 1896. — L. Emmrich, Das Siegeslied, eine Schrift-

erklärung des Samaritaners Marqah. Teil I. BerHn 1897. — M. Hildes,

heim er, Des Samaritaners Marqah Buch der Wunder. Berlin 1898.
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nere Arbeiten ein tieferer Einblick in Sitten und Gebräuche,

wie überhaupt in die religiöse Anschauungsweise dieses so

interessanten Völkchens ermöglicht worden, von dem auch

heute noch ein kleiner Rest in Nablus^), treu festhaltend an

den Traditionen der Väter, in Armut kümmerlich sein Da-

sein fristet.

Allein, da selbst der Commentar des Mar q ah nur die

historischen Teile des Pentateuchs in agadischer Aus-

schmückung behandelt, während sich nur hier und da einiges

Gesetzliche darin findet, so fehlt uns auch heute noch immer

ein Werk, in dem der gesetzliche Inhalt des Pentateuchs

nach samaritanischer Aulfassung zusammengestellt ist, —
ein Mangel, dem schon Geiger in ZDMG^) am Schlüsse

eines Artikels, in dem er selbst eine Reihe von gesetzlichen

Differenzen zwischen Samaritanern und Juden bespricht,

durch Herausgabe der in den Bibliotheken zu Paris und

London vorhandenen diesbezüglichen samaritanischen Werke ^)

abgeholfen sehen möchte. Seitdem Geiger diesen Wunsch
ausgesprochen, sind schon wieder einige Jahrzehnte ver-

gangen, ohne dass, abgesehen von der trefflichen Arbeit

Wr eschn ers'^), irgend etwas tür diesen Teil der samarita-

nischen Litteratur gethan wäre.

Um so eher dürfen wir daher wohl erwarten, dass die

vorliegende Arbeit trotz ihrer Mängel, auf die wir weiter

unten noch zu sprechen kommen, von denen, die diesem

Zweige der orientalischen Wissenschaften ihr Interesse zu-

gewandt haben, mit Wohlwollen aufgenommen Avird.

^) Nach Baedeker- So ein, Palaestina und Syrien, Lpz. 1880,

pg. 224 belräuft sicli deren Zahl auf etwa 130 Seelen, die in dem S. W.-

Teil der Stadt ihr Quartier haben.

2) Bd. XX, 573 und Bd. XXII, 530.

. 3) Das. Bd. XXIf, 528 fP.

^) Leopold Wreschner, Samaritan. Traditionen, mitgeteilt und

nach ihrer geschichtlichen Entwickelung untersucht. Berlin 1888.



Einleitung.

I.

Ueber Inhalt und Verfasser des
ganzen Werkes.

Die vorliegende Schrift bildet das 10^^^ Kapitel des so-

genannten Kit ab al-käfi des Jiisuf Ib n Salämah, welches

Chwolson in einer Mitteilung an Geiger^) sehr treffend als

eine „Art von samaritanischem Schulchan ariich" bezeichnet,

„in dem so ziemlich alle Punkte behandelt werden, von

denen in dem Mischneh Thora des Maimonides gehandelt

wird", wenn es auch an Klarheit und Ausführlichkeit nicht

entfernt an diese Werke heranreicht. So weit uns bekannt,

existieren von diesem Werke in den europäischen Biblio-

theken nur die beiden von uns benutzten Handschriften''^),

Vgl. ZDMG, XXII, 530.

^) Ob die bei Geiger, Jüd, Zeitschrift für Wissenschaft und

Leben IV, Breslau 1866, pg. 282 und schon früher von Gurland in

Hamaggid (n^jnn), Jahrgang 1866, No. 26, als unter den von Firkowitsch

aufgefundenen und der St. Petersburger Bibliothek einverleibten sama-

ritanischen Handschriften befindlich erwähnte, pentateuchische Gesetze

))ehandelnde Schrift des nsoN t]Di» D^rn mit den von uns benutzten Hand-

schriften identisch ist, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, da

Herr Dr. Harkavy, wie dersel})e mir gütigst mitteilt, bisher nur die

sam. Bibelhandschriften untersucht hat. Das in der St. Petersburger

Bibl. sich befindende ^^^LXil »«jLx/ des Al)ulfarag ist ein Compendium

aus seinem grossen grammatischen Werke, und hat als solches

natürlich mit dem ^iÜül '^IxS unseres Verf. nichts zu thun (vgl.

Z. at. W. I, 158).
1»
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die fast vollstäDdig erhaltene des Br. Mus. zu London und
die in sehr fragmentarischem Zustande sich befindende Halle-

sche Handschrift. (Näheres über diese Handschriften weiter

unten). Der vollständige Titel dieses aus 32 Kapiteln be-

stehenden Werkes lautet:

Es ist zusammengestellt worden nach den Aufzeichnungen

der gelehrtesten Gesetzeslehrer und am Freitag, 14. Haziran,

oder 18. Djumada II. im Jahre 433 A. H.i) (= 1042 der

') Nach Wüstenfeid, Vergleichungs - Tabellen der Muliammeda-

nisclien und Christi. Zeitrechn. Lpz. 1854, pg. 18, fiel dieser Tag auf

den 12ten Februar 1042 A. D. — Bei dieser Gelegenheit sei auf ein

fast unglaubliches Versehen aufmerksam gemacht, dessen sich Heiden-

heim in seiner Vierteljahrsschrift Bd. IV schuldig gemacht hat. Wir

können zwar nicht glauben, dass dasselbe nicht bereits früher bemerkt

worden sein soll, doch haben wir es wenigstens nirgends erwähnt ge-

funden. Heidenheim stellt nämlich a. a. 0. pg. 348 die (selbst wenn

scheinbar richtig bewiesene) ungeheuerliche These auf, dass die Sama-

ritaner die Hegra nicht nach der gewöhnlichen Annahme mit A. D. 622

beginnen lassen, sondern mit dem Jahre 599. Auf pg. 353 in der Note

soll dann der Beweis für diese Behauptung H.'s folgen. Sehen wir uns

jedoch diesen angeblichen Beweis einmal etwas genauer an, und wir

werden in Wirklichkeit darin nicht nur keinen Beweis, sondern eine

Widerlegung der Heidenheim'schen These erblicken müssen, Heideu-

heim schreibt in dieser Note: „Allein, da er (der Hohepriester Elasar,

der Verfasser der sam. Chronik) noch hinzufügt, dieses Jahr 5778 A. M.

sei gleich 747 der Hegra, so fragt es sich, ob die Samaritaner die Hegra

mit A. D. 622 nach der gewöhnlichen Annahme beginnen. Es ist aber

erweisbar und schon in der Einleitung gezeigt worden, dass sie die

Hegra von A. D. 599 zu zählen anfangen: 599 -|- 747 = 1346 A. D.

Den Beweis(?) dafür liefert die Angabe der Jesdegird'schen Aera, denn

es heisst: 714 der Jesdegird'schen Berechnung sei gleich 747 der Hegra.

Die Jesdegird'sche Aera beginnt bekanntlich (vgl. Idelers Handbuch der

Chronologie II, 5) 9) A. D. 632. 714 -f 632 = 1346. Es ist also sicher,

dass A. M. 5778 = 1346 A. D. = 747 H. = 714 der Jesdegird'schen Zeit-

rechnung . . Soweit die uns interessierende Stelle bei Heidenheim.

Jä, fragen wir. hat abel- denn' Herr Heidenheim noch niemals etwas

davon gehört, dass die Muhammedaner nicht nach Sonnenjahren, sondern



christl. Zeitrechnung) begonnen worden. Wir entnehmen

diese Notizen der Einleitung, die der Verfasser selbst seinem

Werke (L. Ms. pg, 31b—34a) voranschickt. Nach der üb-

lichen, längeren Lobpreisung Gottes fährt er dort folgender-

paassen fort:

iXa^l Ji^ ^tXJf Ä^^^l L^ÄftJf Jo^Lwwö ^jje o^J^j^

iuuwMuüb ^U»l ^l
I^T^-*-* f*^^ .^^^^ ^

Jl5^ iüx i^y^Lc^ iJii^hJ^^ ÄÄ-LyiJü j*Lx)| ^LXi ää^^-ää.,

^ÜJl^ I^JcftÄJl ^ui V—^ J^-* ^j^^ ^ (^t^^

Jj»! y iuJL^Jf^ gU-ÄÄ^^I ^^.«ajÜ!U.j ^UwXäJI j^j4i^f5

nach Mondjahren von B54 bezw. 3n5 Tagen zählen, die' ;Sie aü^chmiiciht,

wie das die Juden thun, von Zeit ?u :Zeit durcji , Einschaltung ; eine?

Monats nach den Sonnenjahren regulieren?! Es, Isami also ,wolx|, ^ich^

sein, dass A. M. 5778 = 1346 A. D. =r 747 H. == 714 J. Aber
,
pbenso

sicher ist es gerade nach dieser Zusammenstellung, dass die Sam. die

Hegra nicht mit dem Jahre 599, sondern "^ie äie Arabeir äelbst' mit

dem Jahre 622 beginnen lassen. Denn 747 miilhammedanisclie' iä,hi*e

ent8pr«'chen fast genau 725 Jahren der christlichen Zeitrechnung, Da
nup das Jahr 747 an dem betr. Tage (es war der, 1. Rabi9,h nach S, 352)

noch nicht zu Ende war, : so hat man, um d^s . Jahr der Hegra zu

erhalten, von 1346 an 724 Jahre zurückzurechnen, und man erhält cW
Jähr 622 A.D.; quod erat demonstrandum. -
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iÜC!| ^ü^

^LöJ isJ ^^öJ^ ^^^^ ^f;^
^LXf aLs^jLjü

Jw«Äi| atxlr (j^j-^ e^-?^ {S^y^ btX-v^ ^^-ys' LLc^5 ^^^1

aübUo jJ- ^kÄjj ^tXJf 5jo ^ c>y^f ^LJOI tiCIJu^ c^LJf

bj^Lwwo ^(^ auJLrt ÄjU^lf ^ ^JÜI JUU ^ÜJÜ! fjü» jjaxjf

l d^C^ r^T^'
auoLo^ü ^Juü^l aJljLss! äJJü ^j-c Lo ^j^-wJf

.ü)p^c> J^^^ s^Jl^L)

Es wird dann noch weiter begründet, warum das Werk
mit dem Kapitel über das Priestertum beginnt, was für un-

seren Zweck wenig von Bedeutung und eher als Einleitung

zu dem ersten Kapitel an seinem Platze ist.

Dagegen dürfte es nicht überflüssig sein, die Ueber-

schriften der 32 Kapitel hier kurz anzuführen, da sie einen

Einblick in die Fülle des in diesem Werke Gebotenen ge-

währen, der vielleicht zu weiteren Editionen aus demselben

anregen wird. Diese Ueberschriften sind zusammengestellt

auf den Seiten 30b—31b des Lond. Ms., ausserdem noch

einmal am Eingange eines jeden Abschnittes, nicht selten



mit einiger Verschiedenheit im Wortlaut. Hier wurde die

vor jedem Kapitel befindliche Ueberschrift bevorzugte)

Kap. 1. (pg. 34a—45b).

Läj «iJLnÄJ Lo Lo^l *

«über das Priestertum
,
und

^
Ä>o ^ darauf Bezug hat."

Kap. 2. (pg. 45b—48b).

ijljl it 'L4. »l^ Jl
*

?^Über d. „Zehnten" und
(5-*^ i '^'^^55 * ) g Bedeutung für die israeli-

tische Religion."

Kap. 3. (pg. 48b—62a).

.
„Über die Waschungen.''

Kap. 4. (pg. 62a— 90b).

L^joLCa.! ** **

<Sö ^LtäJl
'

»Über das Gebet und die
^'^ V"^^"* ^ 5 * Ordnung seiner Bestimmun-

gen."

Kap. 5: (pg. 90b—94b).

„Über den Besuch der Got-

teshäuser."

Kap. 6. (pg. 94b—96a).

ly „Über die Segenssprüche "

Kap 7. (pg. 96a—97b).

äUL« ^LJI ^(^f ^
„Über die Tiere, die zu

essen erlaubt sind, und die

Kennzeichen derselben."

Im Catalogus codd. oriental. Musei Britannici, Codd. Arab. 1846

pg. 518, woselbst ebenfalls die üeberschriften kurz angegeben sind, ist

für die ersten 14 Kapitel die Form gewählt, wie sie die Zusammen-

stellung 2U Beginn der Handschrift bietet.

*) Nicht, wie der Verf. des genannten Katalogs irrtümlich liest,
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Kap. 8. (pg. 97b -98a).

^^f^, ^ .

erlaubten Vögel,

^ * ^ ihre Kennzeichen und die Uu-

^1, . terscheidung zwischen ihnen
^4^., ^^äJI^

verbotenen.''

Kap. 9. (pg. 98a—100b).

Lo iüjo Lo (>dx>Jl
*

^^Uber die Eier; was davon
^ ^ '•' ^ verboten und was davon er-

t
l
| j .

laubt ist. Zugleich Einiges
"'^ ^ • über das fliegende Getier

I ,, , ^ ±. (l'Vn pK^) und die Tiere des
..U! ^1^^, pa^bS Ivirassers."

Kap. 10. (pg. 100b-116b).;

^. I I ^ I, . ^^Die Zaräath, die bez. Be-

/ J ~ 7 A 1^ I Stimmungen und ihre Eintei-

luna."

Kap. 11. (pg. 116b-121a).

„Uber die verschiedenen

Arten der natürlichen Unrein-

heit der Frauen und der

Männer."

Kap. 12. (pg. 121a— 124a).

.
j LJDl La£&.|

*
,,Uber die verschiedenen

yj^^ ^ ^ Ü**
' iS^ Arten der Verunreinigung und

>

^ ^ L»jo (Lai '
^^^^ Bedingungen. Hierzu

^ ^ * •* kommt ein Abschnitt über das,

LüL ^) ^LJL
^^^^ weder durch Wasser noch

• 5 • durch Feuer die Reinheit

wiedererlangt."

Kap. 13. (pg. 124a~141b).

UiJ| La^I ^JLof j|
*

-^Üher die Übertragung der

. ^ verschiedenen Arten der Un-

reinheit,

"



Kap. 14.

Kap. 15.

.^'! ^
Kap. 16.

Kap. 17.

Kap. 18.

Kap. 19.

Kap. 20.

Kap 21.

Kap. 22.

;JW>IXä.|^ &&f^l^ ^j*-^^! JuifV^

Hier ist ausnahmsweise di

führlicher. Sie lautet: Ia^
^^t'^

(pg. 141b -149b).

„Uber die . verschiedenen

Arten der Kleider, was davon

verboteri und was davon er-

laubt ist."

(pg. 149b— 150a).

„Uber die Reise."

(pg. 150a— 150b).

„Uber den Autenthalt."

(pg. 150b—164a).

„Uber die heilige Wall-

fahrt."

(pg. 164a—171b).

„Uber das. Nasiräertum."

(pg. 171b—176a).

„Über die Ehe."

(pg. 176a—182a).

„Uber die Ehescheidung."

(pg. 182a— 190b).

„Über de^i Verkauf der

Sklaven und deren Einteilung."

(pg. 190b-199b).

. „Über ^ die Tötung ^ e^ij^es

lebenden Wesens, die Arten

derselbeja und die bez. Ge-

setzesbestimmungen. "

üeberschriffc auf pg. 31 viel aus-
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Kap. 23. (pg. 199b-201a).

Uber das zur Aufbewahrung

gegebene Gut (Depositum)^

Kap. 24. (pg. 201a- 201b).

„Uber das Leihen."

Kap. 25. (pg. ^201b 203b).

, ,
„Uber die Unkeuschheit"

Kap. 26. (pg. I03b - 205b).

, ,
„Uber das auf Zins Leihen "

•V ^
Kap. 27. (pg. 205b -210a).

^. ,
„Über Verkauf und Kauf."

Kap. 28. (pg. 210a-216a).

„Uber das für geweiht und
.LT^tVÄJ^^ L^y^ heilig Erklären eines Gegen-

standes."

Kap. 29. (pg. 216a—218b).
„Über die Veredlung der

L^juUj ^yAJj\ ou^- ^ ^^^^^^^ p^j^^ ^^j. Enthal-

, ^ .
tung von allen verbotenen

Kap. 30. (pg. 218b -223a).

. „Uber die Opfer, die bez.

*^^r^^ ^ Bedingungen, Vorschriften

und Bezeichnungen."

Kap. 31. (pg. 223a—234a).
„Uber den Sabbath."
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Kap. 32. (pg. 234a-234b).

.
, ,

„Uber verschiedene andere

Als Verfasser des Werkes wird sowohl am Eingange

desselben als auch am Schlüsse durch den Abschreiber

')^yCwyJiJ| ii^^Lw ^1 ou*;^ genannt. Derselbe ist sonst

weiter nicht bekannt. Dass er aber bei den Samaritanern

grössere Autorität besass, beweist der Umstand, dass ihn der

Pentateuchcommentator Ibrahim -) gelegentlich zitiert, worauf

ebenfalls schon Geiger hinweist-^).

^) Jacut, Geogr. Wörterbuch III, 674 kennt mehrere Orte dieses

Namens, doch dürfte unser Verfasser aus dem nach Scholz, Reise in die

Gegend zwischen Alexandrien und Paraetonium .... Palaestina und

Syria, eine halbe Stunde südlich von Nablus an einem Berge gelegenen

'Askar stammen, das wiederum identisch sein dürfte mit dem bei Jacut

a. a. 0. infolge seines Reichtums an Olivenbäumen ^^^^^Jl jXj^^z.

genannten Orte ^.s.-!^ nJ^Xs. yiXp. y^^c

j^JLLi (vgl. auch Rosen, Uber Nablus und Umgegend, in

ZDMG, XIV, 634). Die Annahme, dass 'Askar identisch sei mit dem
Sychai- des N. T. (Joh. 4, 5), die auch noch in Socin-Baedeker a. a. 0.

pg. 221 als wahrscheinlich hingestellt wird, ist bereits von Robinson,
Neuere bibl. Forschungen in Palaestina, Berlin 1857 pg. 172 f. wider-

legt worden.

-) Es wäre zu wünschen, dass auch dieser Commentar des Ibra-

him Ihn Jakub, von dem sich in der Kgl. Bibl. zu Berlin (Petermann-

sche Sammlung No. 4 a, b, c) die ersten 4 Teile (Genesis bis Numeri)

befinden, und aus denen Geiger (ZDMG. XX) einige Excerpte giebt, bald

einen Herausgeber fände. Es sind 3 Quartbände, auf Papier geschrieben,

von 610. bezw. 529, bezw. 475 Blatt. Die Abschrift wurde in Nablus

angefertigt und der erste Band im Haziran 1854 beendet. Der dritte

Band enthält den Commentar zu Leviticus (pg. 1— 229) und Numeri.

Die Aussatzgesetze sind erklärt auf pg. 59a—78a.

') Die von Geiger (ZDMG. XX, 569) angeführte, im Berliner Codex

(Petermann 4b) auf pg. 391a (In diesem Codex sind allerdings nur die

Bogen (ä 10 Blatt) unten rechts in der Ecke numeriert. Unser Citat

steht auf der ersten Seite des 40. Bogens, welcher bei fortlaufender

Numerierung der pg. 391a entsprechen würde.) befindlichp Stelle lautet:
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Ueber den Inhalt des Werkes wie über die Methode^
deren sich der Verfasser befleissigt, lässt sich erschöpfend

natürlich erst sprechen^ wenn man das ganze Werk oder

doch wenigstens den grösseren Teil desselben kennt Doch
kann das Folgende schon jetzt bemerkt werden: Es wird

überall, selbst da, wo es sich um nähere Erläuterung des in

der Schrift Gegebenen handelt, ganz systematisch verfahren,

indem zwar au den Schrifttext angelehnt, die einzelnen

Verse aber in der Reihenfolge vorgenommen und erklärt

werden, die für eine übersichtliche Anordnung nötig er-

scheint (vgl. Einl. II, Kap. 3). Alles Uebrige, wofür im

Schrifttext ein Anhaltspunkt sich nicht findet, wird in Form
von Frage und Antwort abgehandelt, einer Methode, die

bei den Samaritanern häufiger Anwendung findet^).

An Deutungsregeln werden angewandt:

1) Der Analogienschluss (vgl. S. XIII; auch S. V).

2) Die Zahlenmethode'-) (NnLJDü,) eine Methode, die

sich in den Midraschim sehr oft findet'^), und die jedes Wort

in seine Buchstaben zerlegt, um jeden einzelnen nach seinem

Zahlenwerte zu deuten. In unserem Kapitel findet sich

dafür kein Beispiel, wohl aber in dem ersten Kapitel („Ueber

das Priestertum." L. pg. 35 a f.), woselbst das Wort |nD folgen-

dermassen gedeutet wird.

ol^! ^ (= Kap. 22) j^ääJI JkXi

^) Vgl. Emm rieh a. a. 0. pg. 14.

^) R'nap*J entweder gleich ysui^ceT^ia oder statt y^afiuarsia. Emm-
rich, pg. 12

^) Auch bei den Sam. hävifiger. Vgl. Bibl. Sam. II, pg. XLVI,

Emmrich, a; a. 0.
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D (~ 20) besagt, dass ein Priester nicht vor seinem

20. Lebensjahre zur Verrichtung eines Dienstes

im Heihgtuni zugelassen werden soll/)

n {= 5) will andeuten, dass jeder Priester in den 5 Bü-

chern der heil. Schrift bewandert sein muss, während

J 50) als die „Zahl der Gerechten" sagen will,

dass der Priester sich vor seinem Volke durch

Gerechtigkeit und Frömmigkeit auszeichnen solPj.

Es wird dann noch weiter die Pluralendung — in ähnlicher

Weise gedeutet.

^) In späterer Zeit scheint man vor dem 25. Lebensjahre keinen

Priester zugelassen zu haben. Vgl. Riehm, Handwörterbuch des ßibl.

Altert. Bielefeld und Lpz. 1884, s. v. Samaritaner; Petermaun, Reisen

im Orient, 2. Aufl. Lpz. 1865 pg. 291 u. ö. — Der ältere Gebrauch

stimmt übrigens mit der von den Juden geübten Praxis überein. In

T.b. ChuUin 20 b. vertritt bei einer Controverse darüber Rabbi (= R.

Jehuda Hanassi) die Ansicht, dass ein Priester erst nach Vollendung

seines 20. Lebensjahres zur Verrichtung des Dienstes im Tempel zuzu-

lassen sei. Die Halacha entscheidet zwar, dass von Rechts wegen der

Priester auch schon vor dem 20. Jahre tauglich sei, dass aber die

übrigen Priester ihn nicht früher zuliessen. Vgl. das. und Maimonides

K7ipn >h2 ^3^n 5, 15.

^\^\ ^\ 0^*>-' n Lc(^ ^j^yj] U-xXJ) w\x:^ sA:^ ^^^Ä^

2o LXAÄiL^I !s^j3t.Aj ^yj^^j] ^fij^j] ,_,'LxXJ)
J.ä.^\ ^J^^^i nn^hü
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3) Endlich wird auch die Regel, nach welcher eine Ent-

scheidung im Gerichtsverfahren nicht durch .weniger als 2

Zeugen herbeigeführt werden kann, von unserem Verfasser

öfter in der Exegese angewandt, vgl. S. XI und S. 45, Anm. 1).

Von den dieser Arbeit zu Grunde liegenden Hand-
schriften befindet sich, wie bereits erwähnt, die eine in

London, die andere in Halle.

Die Londoner Handschrift des Kitab al-käfi (hier

immer nur kurz mit L. bezeichnet) umfasst, die Einleitung

des Verfassers mitgerechnet, die Seiten 31b—234b des

Codex Add. 19656, dessen erster Teil einen arabischen

Commentar auf das dem Moses zugeschriebene ^.xicL**^!

enthält. Vor Beginn des uns interessierenden Teiles der

Handschrift lesen wir auf Seite 30a die folgenden Worte:

tjoL^\ iüo^Uil (JLxif c^Ä^^Jl (sie!) lyo^ (V^Lss^

2üJCwu|^ Ul^yb ^1 5tX4Aj* ^^XlgjJl iÜO^*^^

äJCJUf sl^ ^L^f

^AvLi
i*-^'«*^^

»Aaa£. ^aA^L^JI (^xJ ^IjtJ

.... L^JL^^Li D»p>ni£ ^äaJI^I LA^.,Li pnx j<Jj.'i j.^^ »L.»-^vl

0 V^l. S. 7 Anm. 1.

^) So soll hier stets für das in der Hdach. ausgeschriebene Tetra-

granimaton geschrieben werden. Auch Ibrahim schreibt das Tetragr.^

stets aus. (Vgl. auch Heidenheim, Vierteljahrsschrift, I, 104).
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Die Abschrift wurde von einein Salamah ibn 8urur ^) an-

gefertigt und am 28. Safar 1201 A. H. 2) 1786 der

christl. Zeitrechn.) beendet. Es heisst darüber pg. 235a:

^yM*J^^ «uJU-> <i^^UJl ^^^jk-o^^l iÜ-J 3 /üUä^^ ^'ÄAi^'

^^y^ J^^^ U»^'^ 7^ ^-«-^

([viell. "»^irn] ""V^ii^nn?) "»iD'nn 'k^in

tJ^\ |*^X«J| ^y^^ KKtjJu} Jo ,Ju&

iUÄ ^ÄSLjf öiXxt ^U>^.*w i^j^I JL«j*

^wi^ ^ ^^!^ i^^ i^'i jft^ J^^j^^ v^iXJl

\J^^ vJ^^ c^^**^^ J^-I^-^ ^^t-T* tj-**^'^

^) Von demselben Schreiber wurde auch, allerdings etliche Jahre

früher, der zweite von Vilmar benutzte Berliner Codex (Ms. or. Peter-

mann 8.) der Chronik des Abulfath kopiert. Vgl. Vilmar, Abulfathi

annales pg. X.

Nach Wüstenfeld (a. a. 0.) pg. 50 fiel dieser Tag auf den

20. Dezember 1786.

3) Vgl. darüber Jacut a. a. 0. III, 365. s. v.
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äjU ^^\jl3 aüJf^ ^äClj lulxS' s^Jüüo aü^

Es folgen dann noch einige mehr oder minder deuthch

geschriebene Nachschriften von verschiedener Hand, z. T.

privater Natur, wie die Anzeige von der Geburt eines Sohnes

(pg 235b). Auf dem Titelblatt finden sich ebenfalls noch

einige von anderer Hand später hinzugesetzte Worte:

^1 aW>Xww ^"^äil (j>fÄÄJf 7) ^-;<jÄAj| JujiJl

^t't*'^*' J^^t <5^'Ö^ cH-^ '^^'r^

Die zweite Handschrift (hier überall mit H. bezeichnet)

befindet sich in Halle im Besitze der Deutsch Morgen-

ländischen Gesellschaft und ist in deren Katalog ^) unter B.

237 näher beschrieben. Sie enthält vollständigjnur die Kapp.

6

—

12, ausserdem Kap. 13 zur grösseren Hälfte und Kap. 5 fast

ganz. Jedoch ist das erste Blatt des Fragments defekt. Da
Anfang und Ende der Handschrift fehlen, so erfahren wir

weder etwas über den Schreiber noch über die Zeit der An-

fertigung.

Über Inkorrektheit des Textes und Undeutlichkeit

der Schrift könnte hier fast alles wörtlich wiederholt werden,

was Vilmar'2) und Noeldeke-^) bei der Besprechung der

Katalog der Bibliothek der DMG II, pg. 12.

^) a. a. 0. pg. VI ff.

^) „lieber einige sam.-arab. Schriften" in „Nachrichten von der

Göttinger Universität" 1862 pg. 338 ff und 385 ff.
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von ihnen benutzten Handschriften anführen, und die Ent-

schuldigung, die der Abschreiber unserer Handschrift seinem

Epilog hinzufügt, erscheint als durchaus berechtigt, nur wird

damit in der Thatsache nichts geändert. Da auf die Hal-

lesche Handschrift alles dies in noch ausgedehnterem Masse M

Anwendung finden muss, so liegen die Schwierigkeiten, mit

denen bei der Herstellung eines einigermassen verständlichen

Textes zu kämpfen war, offen zu Tage. Ist uns dies

aber schon in dem hier folgenden Teile aus dem Kapitel

über die Z. trotz des darauf verwandten Fleisses nicht an

allen Stellen gelungen, so scheint es vollends bei dem hier

nicht wiedergegebenen Teile desselben, der die Z. des

Kleides und des Hauses, sowie die Reinigungsbestimmungen

behandelt, bei den uns zu Gebote stehenden Mitteln ganz

ausgeschlossen, auf wissenschaftlichem Wege einen annehm-

baren Text herzustellen. Uberhaupt scheint aus den ver-

hältnismässig zahlreichen Varianten einerseits, wie aus der

Ubereinstimmung in der Unklarheit an verschiedenen Stellen

andererseits, die unmöglich von dem Autor selbst so ge-

schrieben sein können, der Schluss berechtigt, dass beiden

Handschriften ein und dasselbe Original zu Grunde liegt,

(vgl. z. B. S. VI, Note a.)2), in welchem bereits diese Fehler

vorhanden waren, indem allerdings jede von ihnen nachher

noch eine Reihe von Abschriften durchzumachen hatte, wo-

durch die jeder derselben eigentümlichen Inkorrektheiten noch

hinzukommen. Da es uns bei der vorliegenden Arbeit haupt-

sächlich auf den Inhalt ankam, so schien es unnötig, zumal

nach der vorangegangenen Ausführung, auf jede einzelne

dieser Inkorrektheiten hinzuweisen. Die Varianten werden

Von gewöhnlichen Abschreibefehlerii findet sich alh^rdings in

L. eine viel gröss'ere Zahl. So sind häufiger dieselben Worte wieder-

holt (vgl. S. V, Note 5 und 10), durch Homoioteleuton mehrere Worte

ausgelassen (vgl. z. B. S. VIII, Note 17, Ö. IX, Note 3 u. ö.) n. s. f.

^) Weitere Belege für diese Behauptung finden sich in dem hier

nicht zum Abdruck gelangten letzten Teile des Kapitels.

2
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gewissenhaft auch da, wo sie belanglos sind, an den be-

treffenden Stellen angeführt werden Im übrigen aber

mögen folgende allgemeine Angaben genügen. Die Sprache

der Handschrift ist das vulgäre Arabisch; nur die Citate aus

dem Pentateuch, die mit J^, ^y-s (mit oder ohne Hinzufügung

von (^'"*^*) eingeführt werden, sind hebräisch. Dieselben

stimmen da, wo sie mit dem massor. Text variieren, in den

meisten Fällen mit den von Petermann -) angeführten Varianten

des sam.-hebr. Textes überein, doch nicht überall. (Vgl. z.

B. S. XIV, die Noten b) bis e); S. XVI, Note b). Diese Citate

sind in L. fast ausschliesslich mit samaritanischen Buchstaben

geschrieben, in H., sowie in den Nachschriften von L.,

häufiger auch mit arabischen, indem dann in H. jedesmal

das in solchen Fällen häufiger zur Anwendung gebrachte

Medda diese Worte aus den anderen hervorhebt. In H. sind

dieselben meistens abgekürzt, was durch das Abkürzungs-

zeichen (Punkt mit einem darunter stehenden Häkchen) be-

zeichnet Avird. Die Transscription des Hebräischen ist

dann in der Weise erfolgt, dass ^= ^, ^= ^1 J^— IL' und t^,

deren Unterscheidung die Samaritaner nicht kennen '^j, ^ auch

für aspiriertes \jO oder \jo — sowohl als für as-

piriertes r stehen, wie überhaupt die diakritischen Punkte in

H. sehr unzuverlässig sind. Wir haben alles Hebräische in

der sogenannten Quadratschrift wiedergegeben. Diese Be-

merkungen über die Sprache der Handschrift mögen vor-

läufig genügen, indem des weiteren noch auf Juynboll (Uber

Josuae pg. 30 ff.), Vilmar a. a. O. pg. 108 ff. und Wüsten-

^) Bei der Wiedergabe des Textes wurde mit wenigen Ausnahmen

die Lesart von H. zu G-runde gelegt und die Lesart von L. dann als

Variante aufgeführt.

2) Vgl. S. II, Note e;.

Vgl. Pet ermann, Versuch einer hebr. Formenlehre nach der

Aussprache der heutigen Samaritaner. Lpz. 1868, pg. 9.

Für ^ steht besonders in L. häufig ^ ebenso für 0 : O. Vgl.

dazu Adler, bibl. krit. Reise nach Rom. Altona 1783, pg. 147.
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feld, Einleitung zum Geogr. Wörterbuch von Jacut V, 1 f.

und 59 fF. verwiesen sei.

Wir kommen nunmehr zur Besprechung des uns hier

besonders interessierenden Abschnittes über die Zaräath.

Doch zuvor noch ein Wort der Erklärung, warum aus der

Fülle des Interessanten, das dieses Werk nach der obigen

Inhaltsangabe bietet, gerade dieser Abschnitt zuerst zur

Edition herausgegriffen wurde. Bei Beginn der Arbeit lag-

mir nur das Hallesche Ms. vor, und in diesem ist, wie oben

gezeigt worden, als einziger grösserer Abschnitt nur der

hier behandelte enthalten.

Erst später, als ich mich zur Reise nach London^) ent-

schloss, um zur Vergleichung mit dem Text von H. das dort

im Brit. Mus. aufbewahrte Ms. einzusehen, Avurde diese Ge-

legenheit benutzt, in der verhältnismässig kurzen Zeit, die

mir für den dortigen Aufenthalt zur Verfügung stand, noch

einige Aveitere Abschnitte desselben zu kopieren, die ich

vielleicht einmal später an anderer Stelle veröffentlichen Averde.

Bei der nunmehr folgenden Besprechung der Aussatz-

gesetze, die einer wortgetreuen Ubersetzung des ganzen

Textes vorgezogen wurde, werden nicht nur Munagga

und Ibrahim die ebenfalls die Gesetze der Zaräath be-

An dieser Stelle ist es mir Bedürfnis, Herrn Dr. M. Fried-

länder in London, der mir während meines Aufenthaltes daselbst mit

Rat und That zur ^5eite stand, meinen verbindlichsten Dank öffentlich

zu Aviederholen. Grleichzeitig erlaube ich mir den Verwaltungen der

Königlichen Bibliothek zu Berlin, der Bibliothek des Brit. Museums zu

London, der Bibl. der Deutsch Morgenländischen Gresellschaft zu Halle,

der Stadtbibliothek zu Hamburg, sowie endlich der Bibl. des Rabbiner-

stmiinares zu Berlin für die Bereitwilligkeit, mit der sie mir Hand-

schriften und Druckwerke zur Verfügung stellten, den gebührenden

Dank abzustatten.

^) Bei Munagga (vgl. über ihn Wreschner a. a. 0. pg. XVIII ff.)

handelt das 11. Kapitel (pg. 75b—85b) über die Zaräath. Daran

schliesst sich daselbst noch eine „Glosse" zu dem betr. Abschnitte der

Schrift (pg. 85b—90a). Die Besprechung der Aussatzgesetze bei Ibra-

him nimmt die Seiten 59a—73a ein. Vgl. S. 11, Anm. 2.

2*
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handeln, sowie die neueren Commentatoren der Schrift des

öfteren citiert, sondern es wurde vor allem besonderes Gre-

wicht darauf gelegt^ wo nicht im Texte selbst, wenigstens in

den Anmerkungen überall möglichst die jüdische Tradition

zum Vergleiche heranzuziehen, um auf diese Weise festzu-

stellen, wie weit sich eine grössere oder geringere Uberein-

stimmung zwischen der samaritanischen und der jüdischen

Uberlieferung auch in der Halacha^j nachweisen lässt; und

es ergiebt sich auch hier das Resultat, dass wir eine gew^isse

Abhängigkeit der samaritanischen Tradition von der der

Juden in der That auch für die Halacha anzunehmen haben-),

wenngleich andererseits auch einzelne Abweichungen in den

Gesetzesauslegungen nicht fehlen. Doch lässt sich für diese

in den meisten Fällen ein Grund sehr leicht finden. Wenn
beispielsweise die Samaritaner im Gegensatz zu den Juden

nur 3 Arten der auf der blossen, vorlier gesunden Haut auf-

tretenden Zaraath kennen (Einl. II, 3.), so ist es zu be-

greifen, wenn ihnen, die eine bestimmte Tradition mit einer

Autorität, wie sie der Talmud bei den Juden besass

und besitzt, nicht kennen, die Einteilung dieser Zaraath in

4 Teile zu sehr dem einfachen Wortsinne der Schrift zu

widersprechen scheint. Oder wenn die Samaritaner in ihren

Reinheitsbestimmungen (Einl. II, 2 b) weiter gehen als die

Juden, so entspricht dies auch ganz den sonstigen Er-

schwerungen, die sie aus ängstlicher Vorsicht sich öfter auf-

erlegen (vgl. Wreschner pg. XII, u. ö.). Wo dagegen ein

solc'her Grund nicht vorhanden ist, da ist die Uberein-

stimmung beider Traditionen in der That oft recht

weitgehend (vgl. z. B. Einl. II, 1.).

^) Eine gewisse üebereinstimniung zwischen der samaritanisclien

Tradition und den älteren agadischen Midraschim ist schon längst,

und in neuester Zeit erst wieder von L. Emmrich a. a, 0. nachge-

wiesen worden.

^) Vgl. auch Wreschner, a. a. 0. pg. VI ff.



IL

Ueber das Kapitel betreffend die Zaräath.

1. Die Ursachen der Zaräath.

Der jüdischen Tradition stand es von jelier unumstöss-

lich fest, und in neuerer Zeit hat das Hirsch^) wiederum

bis zur Evidenz nachgewiesen, dass man in den Vorschriften

über die Zaräath (Lev. 13 und 14) keineswegs „sanitätspoli-

zeiliche Massregeln" zu erblicken habe, wie das öfter zu er-

weisen versucht worden, sondern dass wir die Z. in den ver-

schiedensten Formen ihres Auftretens an Mensch, Kleid oder

Haus stets als eine strafende Gottesschickung, als ein mah-

nendes Zeichen der Schuld, als Strafe und ev. Sühne für

soziale Vergehen betrachten müssen, und dass, wer davon

betroffen ist, allein darum für diese Zeit als le vitisch unrein

von der sozialen Gremeinschaft ausgeschlossen werden soll,

damit er sich ganz von dem Bewusstsein seiner Schuld

durchdringen lasse und um so eher zur Rückkehr von dem
betretenen Wege veranlasst werde-). Das geht aus einer

') „Der Pentateuch, übersetzt und erränt(M-t von Samson iiaphael

Hirsch." Dritter Teil: Leviticus, 2. Aufl. Fr. a. M. 1894, pg. 273 ff.

') Auch die Etymologie des Wortes n>n^j als ,,Geisselnni>-, Schlag

(Gottes)'" von f^j/o „niederschlagen, geissein" (vgl. Keil u. A.) spricht

für diese Auffassung. Kaiisch, Historical and critical Commentary on

the 0. T. London 1858 ff, z. St. führt noch 2 andere Ableitungen des

Wortes an, die aber ebenso unwahrscheinlich sind, wie die von Huthius

(Casp. Jac. Huthius, Beilage z. Abhandl. Casp. Chr. Schmiedels „De lepra

disputatio" Erlangen 1750) gegebene und von Münch (G, N. Münch, Die
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Reihe von Stellen in Talmud und Midrasch unzweideutig

hervor, von denen einige bei Hirsch (a. a. 0.) zusammen-

Zaräath [Lepra] der hebr. Bibel, Einl. in d. Gesch. des Aussatze«. Hamb,
n. Lpz. 1893, Verlag von Leop. Voss) S. 49 citierte, nach welcher nynx,

zusammengesetzt aus -is und ny-i, angustia et cong-eries malorum be-

deute. Barth, Jiitymol. Stud. pg. 41 stellt es zusammen mit dem aethiop.

„Ä.ussatz-'. — Die Frage, ob die Zaräath der Bibel überhaupt

etwas mit den in den Schriften der Arzneikunde als „Aussatz" oder

„Lepra" aufgeführten Hautkrankheiten gemein hat, kann hier, wo es

sich um rein theologische Gesetze, um levitische Reinheit und

Unreinheit handelt, unerörtert bleiben. Man vergleiche darüber den

Commentar des talmudisch wie philosophisch gebildeten Arztes R. Obadia

8forno (gest. 1550) z. St., Hebra, Hautkrankheiten in Virchow's Hand-

buch der spec. Pathologie und Therapie III, 1, pg. 410 ff. u. A., die im

Gegensatz zu vielen Anderen einen Zusammenhang zwischen Z. und Lepra

oder Aussatz bestreiten, vor allem aber die erwähnte, von grossem Fleiss

und von Sachkenntnis zeugende Arbeit Münchs. Derselbe giebt zunächst

eine Zusammenstellung der bisherigen Deutungen der Z. und ihrer Ver-

treter, indem er folgende 8 Gruppen unterscheidet:

I. Autoren, die die Z. als Aussatz betrachten, zu welchen u. A.

Mead. Michaelis, ScluUing, Hensler, Danielssen und ßoeck ge-

hören (pg. 25 ff ).

II. Autoren, welche die Ansicht verteidigen, dass Z. nicht den

Aussatz allein, sondern auch andere Hautkrankheiten mit um-

fasse. (Liveing, Munro, Hirsch) (pg. 46 ff).

III. Autoren, welche die Identität der Z. und des Aussatzes voll-

ständig verwerfen. (Huthius, Dumber-Waiker, Ouseelius, ßal-

mano Squire, Hillary, Finaly, Raymond, Hebra) (pg. 48 ff.).

Das ihm unzweifelhafte Hauptergebnis seiner eigenen Forschung giebt

er pg. 145 dahingehend, „dass im Alten Testamente nicht nur keine

direkten Hindeutungen, sondern auch keine entfernten Winke daraufhin

vorhanden wären, dass in der bibl. Zeit der Aussatz (elephantiasis grae-

corum) bekannt gewesen." Vielmehr ist nach ihm die Z. identisch mit

der von den Sarten Pjessj genannten Vitiligo, resp. der Nethek (pri)

mit dem Herpes tonsurans, welche Krankheiten weder für die damit be-

haftete Person, noch für die mit ihr in ßerüln'ung kommende Gesell-

schaft, irgendwie ernsthaft oder gefährlich, d. h. kontagiös seien (pg. 147).

Aus den weiteren Ergebnissen seiner Untersuchungen, dass

1) „die Z. (des Menschen) als ein Hautleiden durchaus keine aus-

schliesslich den Juden eigentümliche Krankheit war (vgl. die

Krankheit Naemans)", dass
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gestellt sind, und von denen hier nur die folgenden erwähnt

seien. So heisst es T. b. Berachoth 5b:

„Das BetrofFensein von einer dieser 4 Negaimerscheinungen

ist nichts als ein Altar der Sühne."

In erster Linie gelten die Versündigungen der Zunge

]'i\i;b) als veranlassende Ursache der Z. So wird gerade-

2) „die.se Krankheit von der Misclma keineswegs als eine über-

tragbare (kontagiöse) betrachtet wird", dass hingegen

3j „die legalen Verordnungen über Z. sich einzig nnd allein auf

die das Mosaische Gesetz bekennenden Juden bezogen",

kommt auch Münch zu dem Schluss, dass die Bibel die Za-

räath als eine Grottesstrafe für die Uebe r tretung
der Gesetze aufgefasst haben will. Dass diese Auffassung, die

ganz dem allgemeinen Geiste der jüdischen Gesetzgebung — er weist

z. B. auf Deut. 28 hin, wo auch die Krankheiten dem Uebertreter des

Gesetzes ganz so angedroht werden, als wie die in einem Kriminalkodex

vorgeschriebenen Bestrafungen — entspreche, richtig sei, gehe nicht

nur aus Deut. 24, 8 hervor, sondern dieselbe finde eine starke Stütze

in der noch gegenwärtig vor uns stehenden Thatsache, dass in T u r -

kestan die Pjess'jk ranken auch jetzt aus der Gesell-
«chaft verwiesen werden, ganz so wie die Zaräath-
k ranken in der biblischen Zeit, dass aber die Scheu der
Sarten vor dem Aussatze und besonders vor der P j e s s 'j

-

krankheit nach der Mitteilung, die Münch von seinem Führer, dem
beim Kreishauptmann der Stadt angestellten Dolmetscher, erhielt, dar-

aus herstamme, dass eine jede der beiden Krank-
heiten als Folge der Sünde angesehen werde, wobei nach

Vorstellung der Sarten der Aussätzige nur die Strafe für seine eigenen

Sünden dulde, während der Pjess'j kranke auch für die seiner Voreltern

zu leiden hätte, (pg. 150 ff). Man vergl., was unser Verfasser auf S. II

bemerkt. Vgl. auch die Note h das. — Wenn im Weiteren doch öfter

nyns und ynxß durch „Aussatz" und „Aussätziger" wiedergegeben wird,

so folgen wir damit nur dem allgemeinen Gebrauche. — Ausführliche

Litteraturangaben finden sich in den Encyclopädien und Realwörterbüchern

unter dem Artikel „Aussatz" bezw. „Lepra", wie auch bei Kahsch a, a. 0.

Vgl. z. B. Schwimmer in Eulenburg, „Realencyclopädie der gesamten

Heilkunde" 3. Aufl. Wien und Lpz. Bd. XIII, 1897 am Schlüsse des Ar-

tikels „Lepra" pg. 406 ff.
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zu die Bedeutung des y~iirQ öfter phonetisch anklingend als

y~) N'i"iD, als Verleumder erklärt, z. B. in T. b. Arachin 15b.

j^^Kic ^t^' m-nn htiP hn* (Lev. 14,2) v^^^n nnn nrin Pvxt

CiL'

Insoweit finden wir nun eine völlige üebereinstimmung

zwischen der Tradition der Juden und der der Samaritauer, wie

dieselbe durch unseren Verfasser vertreten wird. Auch nach

ihnen schickt Gott die Z. den Menschen als Strafe-) (^^jt>Ü)

und zur Warnung „vielleicht, dass er zurückkehre

und Reue empfinde." Dementsprechend sehen sie in dieser

Strafe zugleich einen Beweis der göttl. Huld (^^aJaJ). „Zu den

Ursachen", so heisst es S. II. weiter, „gehört das falsche

Zeugnis, die Lüge, die Aussage zur Verkleinerung des Mit-

menschen, die unwahre Behauptung gegen seine Ehre und

das Zerreissen dessen, was seine Hülle sein muss." Zur

Bekräftigung dieser seiner Behauptung verweist der Verf.

auf die Geschichte Mirjams (Num. 12, 10 ff.), die ja auch

in Wirklichkeit, verglichen mit Deut. 24, 8/9, jedem Unbe-

fangenen als untrügl. Beweis für die Richtigkeit dieser Auf-

fassung gelten muss-').

Vgl. dazu Midr. Jalkut § 556. -fivi' "if^i.si T»-r>2 ntihz' r,N i"n

.vi'SJ nyi^ö -.Dv^ (Spr. Öal. 21,23.) wsii nnistt

^) Vgl. auch Warnekros, Entwurf der liebr. Altertümer, Weimar

1794; Hengsteilberg, Cliristologie des A. T. III, 592 u. A.

^) Vgl, S. 23. Anm, Auch Munagga führt diese Begebenheit als

Beweis an für seine Behauptung, dass die Z. häufig als Strafe Gottes

anzusehen sei. Er macht auch weiter auf Ex. 4, 6 aufmerksam, wo-

selbst er ebenso wie die Rabbiiien in der Wahl gerade dieses Wunder-

zeichens eine Zurechtweisung des Moses von selten Grottes dafür erblickt,

dass er (ibid. v. 1) ohne weiteres von dem Volke Israel annimmt, dass

es an seine göttl. Sendung nicht glauben werde. Endlich bürgt ihm auch

Lev. 14, 34 für die Richtigkeit dieser Auffassung. Die auf dieses daselbst

folgende Stelle sei hier angeführt, da sie aus doppeltem Grunde interes-

sant ist, einmal wegen des Verf. Aulfassung von Deut. 24, 7 und

dann Avegen der Begründung, die er giebt für die Zusammenstellung

des Aussatzgesetzes mit diesem Verse (vgl. auch Hirsch z. St.):
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Während aber die Rabbineii auch audd'e soziale Ver-

g-eheii als das des yin ]wb aufzählen^), in deren Gefolge Ne-

gaim eintreten können, weiss Jüsiif hiervon nichts. Anderer-

seits gehören nach ihm zu diesen Vergehen auch „das' Ver-

leugnen der Gnade Gottes, die er dem Menschen zu teil

werden lässt" (S. L), die Undankbarkeit also und die Selbst-

überhebung Gott gegenüber, und die Versäumnis oder mangel-

hafte Erfüllung der Pflicht von der Absonderung des „Zehn-

ten" und der übrigen Abgaben. Das Letztere wird gegen

Ende dieses Kap.^) noch ausführlich bewiesen. „Zu den

wichtigsten Dingen", so heisst es dort, „gehört das, was im

Innern des Hauses statt hat. Denn was hier erstrebt wird,

NJi-j^ N*xLji=- nIäjI^ hti-^W" »jac rnNJs trs: ;:.! .Si'fi' *r nJ^ä>
o'l^'*

.urit2 nin^h yrnr^ ntr» 1-12 xJ^äJ ^J^LAJ^'^I ^^ii ^'"^"^ 'A^j^ nI*^^

(pg. 77 a, b). Vgl. «. V, Note a).

So heisst es z. B. in Arachin 16 a: j'Na »p: cnai nynir;

.pyn ms Syi ^un '7yi nnn niDJ '"h^T/ ^i^-' H'i nyn::; d^di nrsu? ^yi ym pu?'?

„Auf 7 Vergehen folgen Negaim: auf ßösrede, Blutvergiessen, Meineid

(falschen Schwur), Ehebruch, Hochmut, Raub und Selbstsucht". Auch

Wajikra rabba werden 7 Vergehen, von diesen etwas abweichende, als

mögliche Ursachen der Z. aufgezählt.

^) Die Stelle das., die hier nicht mehr zum Abdruck gelangt ist, lautet:

NX^l^l Jl L<iJ ^^xj ^5^.^ (L. ^Lx4X-^^jLi) ^L>-4X-.w^Jl

'nr;2 (Deut. 26, 13) A^i. J^ä.I: ^^^I (?) nä.^>:.v^xj
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ist das Eintreten des Segens. Dieses findet aber nur statt,

wenn alles abgehoben worden ist, was er (der Mensch) ab-

heben muss. Der Segen wird jedoch zurückgehalten, wenn

man es zu leicht nimmt mit dem, was abgehoben wird^ Als

Beweis hierfür gilt der Ausspruch, den die Schrift thut

bei Gelegenheit (der Erwähnung) der Abgaben: ^ipn ^m^n

'iDi r\^2n ]ü bis zu den Worten: nptt'H 'Jr^iü nti'N ^n^LS^y

'iJ*? nnro. „Ich habe geräumt das Heiligtum aus meinem

Hause u. s. w. (Deut. 26, 13), ich habe gethan ganz so, wie

Du mir geboten. O, blicke herab aus der Wohnung deiner

Heiligkeit, aus den Himmeln, und segne dein Volk Israel

und das Land, das du uns gegeben (Das. vv. 14/15)." Hier

wird also, wie man von der gewissenhaften Erfüllung dieser

Vorschriften erwartet, dass sie den Segen für das Haus mit

sich bringe, weiter gefolgert, dass die Nichterfüllung derselben

den Fluch, und zwar in der bestimmten Form des Aussatzes,

zum Gefolge hat'-).

Am Hause tritt auch nach den Rabbinen die Z. stets

zuerst auf als verhältnismässig leichteste Strafe, ja man
möchte fast glauben, im Midrasch^) zu lesen, wenn man
Jüsuf (S. I.) fortfahren sieht: „Und zuerst tritt die Z. am
Hause auf als Beweis des Wohlwollens Gottes, der gelobt

und gepriesen sei, und als Strafe und zur Warnung, viel-

^) Vgl. Petermann, Varianten u. s. \v.

Den Aussatz als Strafe für diese Vergehen kennt die jüdische

Tradition nicht. Doch vergleiche man die Misna in Aboth 5,8 mid 9,

nach welcher als Strafe für Versäumnis der Abgabenpflicht an die

Armen die Pest eintrat.

^) So heisst es im Jalkut § 556: nr,-! dins üic^s^ n"ap"rt »:s^ nK?p

nm (Lev. 14, 34.) ornrnN y-Mi noa n>ns yj: *nnJi nßKJtt^ in»a np^oi im« mnö nbti

MB» u nm (ibid. 13,47.) nynii yj: u n»n»->: uam nDNJB? luan np^ö Mih an^ na* u
(ibid. V. 2.) ntt?2-iiyn n>rt*-^D din isun j'ni dni

Vgl. auch Maimonides zu M. Negaim 12,5 und am Ende von nNDit: ^:hrt

nyis (16,10j.
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leicht dass er zurückkehre und Reue empfinde. Und es ist

vorgeschrieben, das Haus zu zerstören und einzureissen.

Und wenn er noch nicht erwacht (von seinem Irrtum), so

geht es (das Uebel) weiter und greift Platz an dem Kleid,

mit dem sein Körper bekleidet ist, und wenn er noch nicht

erwacht, so geht es (wiederum) weiter und geht auf seinen

Körper über."



2. Yorschrifteii

für den von dieser Krankheit Betroffenen.

a) Die von der Schrift ausdrücklich angeordneten
allgemeinen Bestimm ii ng e n.

1). OD'ÖnS Vn*^ r"f.n. Ueber die Bedeutung dieser

Worte herrscht in den Traditionen der Juden und der Sama-

ritaner im wesentlichen Uebereinstimmung. „Das Zerrissen-

sein der Kleider ist (die Strafe) dafür, dass er Lügen er-

dichtete-) gegen die Ehre seiner Mitmenschen, und damit er

verachtiingswürdig erscheine, weil er verachtungswürdig

machte das Andenken anderer Menschen" (S. II). Nach den

Rabbinen ist allerdings no^D Avohl nur ein „Einreissen^^ der

Kleider, gleichAvie es heute noch als Zeichen tiefer Trauer

bei den Juden üblich ist-^).

^) Nach T. h. Sota 23a gilt diese wie die folgende Bestimmmig

für Frauen nicht.

Das Wortspiel mit ^j-^ V in seinen beiden Bedeutungen

1). „zerrissen sein", 2). „e. Lüge erdichten" dürfte nicht unbeabsichtigt

sein. Jbr. übersetzt O^ä^^.
•') Vgl. T. b. Gittin 90 b, auf welche Stelle schon Strack (Strack

und Zöckler, Kurz gefasster Commentar zu den Heiligen Schriften des

,
Alten und Neuen Testaments) z. St. verweist. Auch Raschi, der in

Sota 7a unter n^ns „ein Zerreissen in mehrere Stücke" verstehen will,

dürfte dort nur deshalb so erklären, weil es an jener Stelle im Grgs. zu

nynp steht. In T, b, Mo'ed qat. 15a, wo diese den yisa betreffenden

Vorschriften erörtert werden, wird ü»ttn3 geradezu durch erklärt.

(Vgl. auch Aruch, Hirsch, Keil u. A),
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2). 0:?11B iT.T r^STi. In der Erklärung dieser Worte

gehen die Ansichten viel weiter auseinander. Nach Jüsuf

ist damit das Entblussen des Kopfes (Haupthaares) von der

gewöhnlichen Kopfbedeckung-) geboten. Auch Ibrahim
stimmt dieser Erklärung bei. Im Talmud wird diese An-

sicht vertreten durch R. Akiba'^). während R. Eli es er,

dessen Ansicht von der Halacha rezipiert wird, und der auch

Raschi folgt, darin das Gebot erblickt, das Haar unge-

hemmt, ungeordnet wachsen zu lassen.-^) Der Zweck dieser

Vorschrift ist 'nach Jüsuf die weitere Verächtlichmachung

des Aussätzigen und damit also eine Verstärkung seiner

Strafe. ,,Und andererseits", so fährt er dann (S. III) fort,

„(ist das Enthüllen des Haupthaares angeordnet), weil das

Haupthaar das höchste ist am Menschen, und es gewürdigt

wird, t^•"ip6) zu heissen , beim Nasir nämlich, weil auch

auf dem Altar') davon dargebracht wird, und er (der Nasir)

stets bedeckt ist mit der Kopfbedeckung, die ihm seiner

Würde nach zukommt^).'^ Der Aussätzige, der im Gegensatz

zum Nasir seine Heiligkeit verloren und sie erst wieder er-

werben soll, hat sich dieses, den Menschen auszeichnenden

Ilirahim a. a. 0. pg. 621j hat hier, offenbar infolge eines

Schreibfehlers, D>ttnD und übersetzt auch demgemäss ^^^9.^:^^. Vgl, S. 28,

Anm. 2.).

') Auch die Worte ViTnt lyt:; yns bi:\ in Num. 6, 5, wo selbst diejenigen

Versionen, die hier mit Jüsuf übereinstimmen, das Wort yns anders

nehmen als- hier, übersetzt Jüsuf mit \^^> j»-^^. (Kap.

18 der Hdschr. L. pg. 167b.)

Mo'ed qat. 15a.

^) ^8"1- jedoch Tosaf. das.

^) Die erste Auffassung geben wieder: LXX, Vulg.. Kimchi. Cler.,

ID Mich., Rosenm., Ewald, Gramberg, Luther u. A., während man in

neuerer Zeit mehr zur 2. Auffassung neigt. (Vgl. Kamphausen in

Riehms HWB., Keil, Dillmann, Strack, Hirsch). Noch eine 3. Ansicht

(„Abscheren des Haares") vertreten GJes., de W., Maur,

Vgl. Num. 6.5.

ibid. V. 18.

Vgl. Seite III, Note c.
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Kopfbundes zu entledigen. Nach den Rabbinen und den

Neueren ist darin einfach ein Gestus der Trauer zu erblicken.

Hierunter versteht J ü s u f wie

Ibrahim die Verhüllung des Mundes mit dem Litham (^LaJ)i).

Eine Begründung dieser Vorschrift wird nicht versucht. Die

Rabbinen verstehen darunter einmal das Verhüllen des

Hauptes, das Herabziehen der Hauptbedeckung bis über die

Lippe, bezw. bis zum Backenbart-), andererseits aber auch

das Verbot für den Aussätzigen, einen Mitmenschen zu

grüssen (nt>\i; rh's&j''^).

4). „Die Entfernung des Aussätzigen aus dem Lager"^).

„Und wenn jemand fragen wird, was der Grund sei für das

Abgesondertsein und das Getrenntwerden, (so ist) die Ant-

wort, dass es dafür verschiedene Gründe giebt und unter

anderen^) den, dass die Menschen davon zurückgehalten

werden sollen, den Gerach seiner Seele aufzunehmen"''). S. IV.

^) Der Litam oder Litham ((*LaJ) ist ein Stück Zeug, womit ein

Beduine den unteren Teil des Gesichts bedeckt, oft um nicht von

anderen Arabern erkannt zu werden. Vgl. E. W. Lane, Sitten und

Gebräuche der heutigen Egypter, deutsch von Zenker, Bd. III, 37.

Lpz. 1852.

^) Mo'ed qat. 24a und Hirsch zu unserer Stelle.

^) Das. 15a. Auch dies alles sind Bestimmungen für den Trau-

ernden, die auf den Aussätzigen übertragen sind. (vgl. auch Münch S.

160). Ibn Esra führt als Grund für das Verhüllen an, „dass er nicht

Schaden anrichte durch den Hauch seines Mundes."

*) Über die zwischen 3) und 4) stehende Bestimmung «ip» nöö kdü

spricht der Verf. offenbar deshalb nicht, Aveil sie keiner näheren Er-

klärung bedarf. (Vgl. Mo'ed qat. 5a, woselbst auch die Wiederholung

des Wortes ndd begründet wird).

^) Ein weiterer Grund für das Leben des >n:f)2 in der Einsamkeit

ergiebt sich aus Kap. 2b 5) dieses Teiles der Einleitung. Vgl. darüber

auch S. 24, Anm. 3 und Ibr. pg. 62b.

^) Ibr. knüpft an die Erklärung dieser beiden Verse noch eine

längere Auseinandersetzung. |*)LXi.5^Jl c:,'L.*^£. Lä^L5> jfJ>] Lilj

.J^l^ \Sj> Ix^lxf ^yCp. ^Iaö'^) (pg 63a, b).



b) Einzelne weitere Bestimmungen,
die in der Schrift zumeist nicht einmal erwähnt sind.

1). „Ueber die Ausübung der Gebote". „Es liegt ihm ob

zu beten und Gott zu benedeien. Wenn sich bei ihm ein

^nächtlicher ZufalP (n^^^ np) ereignet, bedarf er der Reini-

gung, auch wenn er etwas von den Spuren der niJ berührt,

muss er sich davon reinigen. Ebenso bedarf er, wenn er

ein Grab betritt, der Reinigung des ersten Grades^). Er

muss den Sabbat beobachten und die Festtage, das Fasten

des Versöhnungstages-) und das 7 Tage (währende) Essen

des ungesäuerten Brotes. Dagegen soll er sich von der

Ausübung eines anderen Gebotes zurückhalten , so z. B.

von der Ausführung des Gebotes des noD, von der heiligen

Wallfahrt und diesen ähnlichen" (S, V). Aus den hier an-

geführten Beispielen dürfte sich ergeben, dass der Aussätzige

zur Ausübung aller Gebote verpflichtet ist, soweit dazu nicht

das Zusammenkommen mit seinen (reinen) Mitmenschen er-

forderlich ist-^).

^) Unter der „Reinigung des ersten Grades" dürfte die Besprea-

gung des zu Reinigenden mit dem m: am 3. und 7. Tage nach seiner

Verunreinigung (Num. 19,12) zu verstehen sein. Im Übrigen ist uns

bisher über die Auslegung der Gesetze betr. Reinheit und Unreinheit

von Seiten der Sam. nicht viel bekannt. (Vgl. Wreschner, a. a, 0. pg.

30 fP.).

^) Wie streng die Sam. verfahren in Bezug auf das Fasten am
Versöhnungstage, ersieht man aus Wreschner a. a. 0. pg. XXVIII und

pg. 1 in der Note.

^) Das soll wohl auch mit den Worten gesagt sein : (j^L^i^ Ui

80 (•jäJUIj ^X^^j] (das. S. V}. Auch die Rabbinen kenneu keine

Ausnahmebestimmungen für den Aussätzigen in Bezug auf die Ausübung

der Gebote.
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2) . „Verbot für den Aussätzigeiij sich zum Zwecke seines

Lebeiisunterlialtes selbst einen Teig zu kneten": „Es ist

ihm dies nicht erlaubt, da es nötig ist, dass das, was er an

Speisen verzehrt, rein ist, damit die innerliche Reinigung

äusserlich angedeutet werde; dann auch deshalb, weil je-

mand, dem etwas derartiges zugestossen ist, die Gesetzes-

bestimmungen nicht ^'öllig erfüllen kann, es ihm aber auch

nicht erlaubt ist, eine Speise zu gemessen, von der nicht

]rob ^'p nbn abgesondert worden ist" (S. V). Auf 2 Gründe

also ist dieses Verbot zurückzuführen. Einmal soll er nicht

eine Speise zu sich nehmen, die schon bei ihrer Herstellung

von ihm durch Berühren verunreinigt worden ist^), anderer-

seits aber dürfte er eine solche Speise auch deshalb nicht

gemessen, weil er von derselben nicht die dem Priester zu-

kommende Hebe (n'^n)-) absondern kann, da eine Absonde-

rung derselben von einem unreinen Teige nach Ansicht der

Samaritaner ihren Zweck verfehlen Avürde. Bei den Rab-

binen findet sich ein derartiges Verbot nicht^).

3) . „Verbot, vom Fleisch der n^iDb^ (Friedensopfer) zu

essen". „Es ist ihm dies nicht erlaubt^*); und wenn jemand

fragen sollte, wie kann es ihm erlaubt sein (von einem

Teige) zu essen, von dem n'^D abgesondert worden, die doch

auch znp ist, während es ihm verboten ist, von den D'Ot'K'

zu essen, so (laute) die Antwort, dass r^^n nur^inD*? znp ist,

weshalb es ihm erlaubt sei, von einem Teige zu essen, von

^) Ob es ihm gestattet ist, die Speise zu gemessen, wenn sie nach

ihrer Herstellung durch seine Berührung uni-ein geworden ist, oder ob

es nötig ist, dass er dieselbe mit einem nicht verunreinigungsfähigen

Gegenstande (deren auch die Sam. einige kennen.) aufnelime, muss

dahingestellt bleiben.

Num. 15, 18 ff.

Vgl. M. Challah 2, 3. Zm- Entscheidung der Controverse

das. vgl. Selig Bamberger, Maimonides' Commentar zum Tractat ChaU

lah, pg. 18, Anm. 40.

") Vgl. Lev. 22,4. Das Verbot ist zwar hier nur an die Priester

gerichtet, erstreckt sich aber auch auf Nichtpriester.
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dem diese abgesondert worden, dass es ihm aber nicht er-

laubt sei, (von einem Opfer) zu gemessen, was (d. h. von

dem etwas) als Eigentum auf dem Altar dargebracht worden

ist; und da es erlaubt ist, dass die von den Teigen abge-

sonderte nbn jeder Priester, selbst wenn er einen körper-

lichen Fehler hat^), isst, so darf auch der Aussätzige von

diesen Teigen geniessen. Verboten ist ihm^) nur von dem (Opfer)

zu essen, von welchem Teile auf dem Altar dargebracht

worden sind, da der Altar nur teilen darf mit jemandem,

der selbst heiligt) ist^' (S. VII).

4). ,,Uebertragung der Unreinheit". „Wenn jemand (mit

einem Teile seines Körpers) eine Ueberdachung bildet über

dem Aussätzigen oder ihn berührt^), so ist für den Be-

treffenden (zur Aufhebung der so erlangten Unreinheit)^) ein

Tauchbad (n':'^DL3) nötig, für ihn wie für seine Kleider; und

wenn unter seinen Kleidern etwas ist, was gewaschen werden

muss (ddd), so muss er das thun. Und so ist es mit allem,

was in seine Nähe kommt und eine Ueberdachung über ihm

bildet, (wenn es) von dem (ist), was Reinheit annimmt (wieder

rein werden kann). Wenn es aber etwas von den Geräten

ist, die (einmal verunreinigt,) die Reinheit nicht annehmen,

so ist es unrein und wird niemals wieder rein"^) (S. VIII).

1) Lev. 21, 21i22.

Trotzdem ein mit einem körperlichen Fehler behafteter Priester

auch d a von essen darf.

^) Ein Aussätziger aber hat seine Heiligkeit eingebnsst.

^) Vgl. Maim. nyix nxttitD 's'?:! X, 11/12.

Zur Übertragung der Unreinheit ist zu bemerken, dass nach

den Sam., gegen die Tradition der Juden, die unreinen Oegen stände

ihre Unreinheit, (d. h. denselben Grad) stets auf andere, sie berüh-

rende, hier also auch sie überdachende Gegenstände übertragen, diese

wieder auf die sie berührenden und so fort so lange, bis ein verun-

reinigungsunfähiger Gegenstand dazwischentritt. (Kap. X bei Munagga,

vgl. Wreschner a. a. 0. pg. XXIV).

«) Vgl. Lev. 11, 32 ff.

3
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5). „Verbot, ein Geschäft oder Handwerk zu betreiben'',

„Es ist ihm nicht erlaubt, dass er ein Handwerk, noch

däss er irgend ein Handelsgeschäft betreibe, bis dass ihm

von Gott Heilung wird" (S. VIII). Im Talmud^) wird ebenfalls

die Frage aufgeworfen, ob es dem Aussätzigen gestattet ist,

eine Arbeit zu verrichten, doch bleibt diese Frage daselbst

unentschieden^). Jüsuf begründet obiges Verbot folgender-

massen: „Er muss zurückgezogen leben und zu Gott bei

Tag und Nacht beten. Betreibt er aber ein Handwerk, so

wird er durch diese Beschäftigung daran gehindert, für sich

zu beten, und er vergisst den Weg, durch eben dessen Ver-

gessen dies (seine Krankheit) über ihn gekommen ist".

Mo'ed qat. 15b.

^) Man vgl. jedoch T. b. Sabbath, 1.S3 b und Raschi daselbst.

Ferner «"nir^i (R. Salomo ben Adereth) z. St. Maimonides spricht sich

über diese Frage nicht aus. Vgl. R. Josef Karo in s. Comm. n:B7ia sp-z

zu Maim. a, a. 0. 10,6.



Einteilung der Zaräath.

In der Einteilung der Zaräath^ wenigstens soweit sie am
Menschen selbst auftritt, findet sich nicht nur eine be-

deutende Differenz zwischen Juden und Samaritauern^

sondern es gehen auch unter den letzteren selbst darüber

die Meinungen etwas auseinander. Während es den Juden

durch ihre Tradition, der sämtliche jüdische Commentatoren

folgen^ feststand, dass die Lev. 13, 2. genannten PNEi^ ,rnDD.

r")nD vier Nüancen von weissen Flecken bezeichnen, indem

nriDD keine bestimmte Nüance, sondern in seiner Bedeu-

tung als etwas einem anderen sich Anschliessendes!)^^, ebenso-

wohl eine Nebennüance von der voranstehenden HNii', wie von der

folgenden riHD bezeichne, sind nach den Sam., mit denen

hierin sämtliche christliche Commentatoren übereinstimmen,

diese 3 Worte Benennungen für 3 bestimmte Arten der Z.

Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass Munagga a. a. 0. gegen

unseren Verf. diese 3 Arten in 2 Klassen einteilt. Wir

werden unten im Kap. 6 noch näher darauf zu sprechen

kommen.

Es hiesse, über unsere Aufgabe weit hinausgehen, wollten

wir hier, wo wir über samaritanische Traditionen zu handeln

^) Zur Erklärung des Wortes nnsso und über die 4 Arten der Z.

überhaupt vgl. M. Negaim I, 1 und (Jorumentare daselbst, Hirsch a. a.

0. und öfter. Auf I Sam. 2, 36 unter anderem zur Erklärung dieses

Wortes wird auch bei Munagga in der „Glosse zur Schrift" pg. 85b hin-

gewiesen. Mun. stellt wohl auch gerade wegen dieser Bedeutung des

Wortes nnsc und nnna in eine Klasse, indem erstere aus der letzteren ent-

steht. Vgl. auch S. 87, Anm. 3).

3*
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haben, auf alle Einzelheiten der in dieser Beziehung viel

ausführlicheren, jüdischen Tradition
i)

eingehen. Doch seien

wenigstens ein paar Bemerkungen gestattet, weil sie zur

Erläuterung des wenigen, uns von den Samaritanern

Uberlieferten beitragen dürften. Es ist bereits angedeutet

worden, dass die Juden einen wesentlichen Unterschied

zwischen den in diesem Verse angeführten Arten der Z. nicht

kennen. Nach ihnen besteht vielmehr der Unterschied

lediglich in der verschiedenen Nüance des Weiss 2).

Daraus ergiebt sich der Satz ni DV H' i'^^'t^^'^tJ^^^), dass mehrere

Arten zusammengerechnet werden können, um das nach der

Uberlieferung (^J^DD nt^'D'P riDbn) nötige Mass eines D^nj; (=

Y2 kilikischen Bohne = 9 Linsen)*) zu bilden, und der nicht

minder wichtige Satz, "i ^^]^b pin NiH riHD lü^W ü'pü bj

JirD b^ iN pib bw n^i^iz^), dass überall, wo in der Schrift in

diesem Kapitel für r~)rD (oder für n<t\ oder für rnDD) eine

Gesetzesbestimmung erwähnt wird, dieselbe auch auf sämtliche

anderen Arten der (auf der bis dahin gesunden, unbehaarten

Haut auftretenden) Z. Anwendung findet. Wenn nun aber

nach diesem Satze beispielsweise die bei der r^i^ erwähnte

iTriD (vgl. Kap. 4) auch für die ririD, und das bei der mnn
oder deren Nebennüance erwähnte pD;? riNiD auch für die HNty

Zeichen der Unreinheit bezw. überhaupt charakteristisch sein

soll, so nimmt man wohl am besten mit Wessely^) an,

dass die Schrift bei den einzelnen Arten der Z. immer das-

jenige Zeichen der Unreinheit anführt, das bei dieser Art

') Man vergleiche M Negaim I-X, Commentare daselbst und

Maimonides a. a. 0. I-IX.

2) Vgl. S. 35, Anm.

^) Ob alle Arten der Z. zu diesem Zwecke miteinander verbunden

werden können, oder ob einige von dieser Kegel ausgenommen sind, ist

nicht ganz ausgemacht. Vgl. M. Negaim I, 3 und Commentare daselbst.

*) Vgl. M. Negaim 6, 1.

*) Vgl. Maim. a. a. 0. I, 9.

•) Vgl. dessen Commentar zum Pentateucli an den betr. Stellen,
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gerade am häufigsten vorkommt, ohne zu verkennen, dass

man hier, wie oft in diesem Abschnitt der Schrift, der den

Erklärern so manche Schwierigkeit bereitet hat, auf eine blosse

Vermutung angewiesen ist.

Sehr leicht kommen über diese Frage die Samaritaner

hinweg, indem sie, (die eine b estimmte Tradition in dem

Sinne wie die ^J^DD n:i/Db n^bn bei den Juden nicht anerkennen,)

erklären, dass für die einzelnen Arten der Z. nur diejenigen

Zeichen Unreinheit bewirken, die bei der betreffenden Art in

der Schrift erwähnt werden D^für ergeben sich dann aller-

dings wieder andere Schwierigkeiten. ^)

Nach der Auffassung unseres Verf. ist daher der die Z.

behandelnde Abschnitt der Schrift wie folgt zu disponieren:

A. Zaräath am Menschen. (Kap. 13, 1—46).

I. Einleitung zu diesem Teile. (13, 1 - 2).

II. Die einzelnen Arten. (13, 3—44).

a). Die verunreinigenden Arten. (13, 3— 37).

1). solche, die am ganzen 2) Körper auftreten

können. (13, 3—28).

«). solche, die auf der bis dahin gesunden

Haut entstehen. (13, 3—17).

aa). rin2. (v. 3).

ßß). rnDD.3) (vv. 4—8).

rr). r.NK^. (w. 9—17).

So steht /. B. V. 4 der Ausdruck nma, obgleich nach unserem

Verf. dort nur von nnso, v. 19 neben mna auch n^tr, obgleich dort nur

von nirta gesprochen wird u. s. f. Die erste von diesen Schwierigkeiten, die

nach Mun. (vgl. Anm. 3 und S. 35, Anna.) überhaupt wegfällt, liesse sich

ev. so erklären, dass man annimmt ninn stehe hier in weiterem Sinne; doch

wäre dann nicht einzusehen, warum Jusuf es nicht auch vv. 38,39 in

weiterem Sinne nimmt, während in Wirklichkeit nach ihm der pns nur

eine Unterart der mna (im engeren Sinne) ist.

-) d. h. auf der behaarten sowohl wie auf der unbehaarten Haut.

^) Nach Mun. fallen aa) und (Sß) unter eine Klasse: nnson ^.^"3

gJl L^c nXILüL^j ninn "3^)
OJ^''-

"'^^ öfter ähnlich). Als Be-

gründung dafür, dass die Schrift zuerst die nnm und nnso beschreibt
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ß) solche, die auf e. geheilten ]^nu; oder n'üD

entstehen. (Arten der r-inn). (13, 18—28).

2) Eine Zaräath, die nur auf dein Kopfe oder am
Bart auftritt. (13, 29-37). (1. Art des prj).

b) Der nicht verunreinigende pHD. (Unterart der rnnD).

(13, 38—39).

c) Noch e. Art, die spec. dem Kopf und Bart eigen-

tümlich ist. (2. Art des prj). (13, 40—44).

III. Schluss: Die Vorschriften für den von d. Zaräath

Betroffenen. (13, 45—46).

B. Zaräath am Kleid. (13, 47—59).

C. Reinigangszeremonien für den von der Zaräath Geheilten.

(14, 1-32).

1) Die Zeremonien des ersten Tages und die

Wartezeit. (14, 1—9).

2) Die Opfer und die Zeremonien des 8. Tages.

(14, 10-32).

a) Die Opfer des Reichen. (L4, 10—20).

b) Die Opfer des Armen. (14, 20—32)!

D. Zaräath am Haus. (14, 32—48).

E. Reinigungszeremonien für das von der Zaräath befreite

Haus (14, 49—53).

F. Unterschrift des ganzen Gesetzes. (14, 54—57).

Für die Behandlung der einzelnen Arten der Z. behält

Jusuf in B. bis E.^) diese Reihenfolge bei. In A. dagegen

verfährt er insofern systematischer, als er alles, was nach

ihm unter die Kategorie r^iHD fällt, für die Erklärung zusammen-

nimmt. Da nun für I. eine Erklärung nicht nötig ist und III.

und dann die r\aw, trotzdem im v. 2 die Reihenfolge umgekehrt ist,

führt er an, „dass es üblich sei, wenn man mehrere Dinge zu be-

schreiben habe, zu beginnen mit der Beschreibung dessen, das zuletzt

erwähnt worden, und dann erst zu dem Vorhergehenden zurückzu-

kehren." (pg 87a). (Ein Grundsatz, nach dem auch in der Misna öfter

verfahren wird. Vgl. T. b. Nedarim 2 b). Dieselbe Begründung lässt

sich natürlich auch für die Reihenfolge nach Jüsuf geben.

F. bedarf keiner Erklärung.
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bereits oben (pg. II ff.) ausführlich von ihm behandelt worden,

so wählt er für A. folgende Einteilung:^)

1. Die Zaräath auf der unbehaarten'^) Haut. {m^2 n^v).

1) ri<^,

2) rnnD,

a) auf dem bis dahin gesunden Körper.

cc) die nicht verunreinigende mriD (pHD).

ß) die verunreinigende (eigentliche) niHD.

b) auf e. geheilten pn^/ oder niDa

a) auf dem ]^n^,

ß) auf der HiDa

3) rnDD.

II. Die Zaräath auf den behaarten Hautbezirken, d. i.

dem Haupt- und Barthaar.

1) rnDD.

2) rin3.

3) pr:.

a) solcher ohne Haarausfall^).

b) solcher mit Haarausfall. (n~ip und riDj).

Wir kommen nunmehr zu den einzelnen Teilen selbst

und somit zunächst zur ri<^.

^) Bei Mun. ist die Einteilung bei weitem nicht so übersichtlich,

während Ihr. überhaupt keine systematische Einteilung giebt, sondern

einen Vers nach dem anderen übersetzt und ev. erklärt.

^) d. h. am ganzen Körper mit Aasnahme des Kopfes und des

Bartes

.

Siehe darüber weiter unten Kap. 7.
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„Sie wurde mit diesem Namen benamit, weil sie höher

erscheint als der Körper". (S. VIII.). Auch im Talmud heisst

es HID: nSv TNtl' j^N. „nNtS' bedeutet Erhebung." Doch wird

dies von den jüdischen Commentatoren 3), denen es feststand,

dass sämtliche 4 Arten der Z. tiefer als die Haut erscheinen

') Eine Übersetzung giebt Jüsuf hier so wenig wie sp'äter von den

Bezeichnungen der anderen Arten. Ihr. übersetzt ^^L:i, desgleichen

Munagga. Die Neueren übersetzen „Erhebung" der Haut an einer Stelle

des Leibes, ein erhabener Fleck wie „Finne, Linsennial" (Keil), „Grind"

(Dillmann). „Anschwellung" (Strack). Targ. Onk: Npoy, p»ö>", Nnp^iay. Jen

«ttw. Sam: naiK?, Syr: |^^aA«> LXX ov?.r, Vulg. cicatrix Eine Zu-

sammenstellung von weiteren Ubersetzungen, besonders auch in die mo-

dernen Sprachen, giebt Münch, pg. 97f.

T. b. Sebuoth, 6b, u. ö.

^) Vgl. z. B. Nachmanides, der sehr ausführlich darüber spricht.

4) „Die Erscheinung der Zaräath ist tiefer, nicht bildet die Stelle

selbst eine Vertiefung" (Sifra z. St.), „wie die sonnenhelle Fläche unter

dem Schatten liegend" erscheint (das.). Doch heisst es ebenfalls das. in

Bezug auf die r\m: „nNtt? bedeutet „erhöht", gleichwie der Schatten

höher erscheint als die sonnenhelle Fläche". Da aber auch hier das

„erhöht" nm- relativ genommen wird, so erklärt es sich ohne weiteres

dass die Rabbinen das „tiefer Erscheinen" nirgends als besonderes

Zeichen der Unreinheit aufzählen, nicht aber, als ob sie diesem Kenn-

zeichen, das von der Schrift so oft ausdrücklich hervorgehoben wird,

„keine wesentliche Bedeutung zugeschrieben" hätten, wie Münch, pg. 112

meint. Vgl. übrigens Malbims Erklärung zu Sifra z. St. (13,3), der sehr

ausführlich über diese Frage spricht. Auch Mun. nimmt es nur relativ,

denn er schreibt pg. 77 b: juaÄ.s=\jL/9^AC.
^^J^

)<3) ns» jsS.^
(J*ö*^ ^S*^^
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als nicht absolutes, sondern nur relatives Erhabensein ge-

nommen, relativ nämlich im Verhältnis zu der helleren^ und

daher noch tiefer erscheinenden rinn. Jüsuf dagegen scheint

«s absolut zu nehmen, da er ja nicht vom Verhältnis zur

spricht, vielmehr ausdrücklich hinzusetzt „als derKörper'^

Darum wird auch das „tiefer Erscheinen" bei der PNCi' nicht

unter den Zeichen aufgezählt, die Unreinheit bewirken. Über

diese schreibt unser Verf. weiter:

„Und die Zeichen der Unreinheit darin sind 3, und zwar

das glänzende Weiss, das weisse Haar und wenn in ihr eine

kleine Stelle von der Farbe des Körpers in dem Weissen

ist^), und wenn diese vereint 2) auftreten, dann tritt Unreinheit

ein. Und wenn sich kleine Stellen von der Farbe des Körpers

in dem Weiss finden, so war das bereits in dem früheren

Stadium der Krankheit, indem es (bis jetzt) verborgen war;

nachdem es aber (nunmehr) sichtbar geworden, tritt seine

Entfernung 3) ein'' (S. IX).

Lev. 13, 10— 11 wird als Belegstelle hierfür angeführt,

da aus derselben hervorgehe, dass er für unrein zu erklären

sei, ohne dass es nötig wäre, ihn vorher (zur Beobachtung) ein-

^) Mun. zählt dieselben Zeiclieu auf. Auch die Rabbinen, die die

weisse Farbe nicht als besonderes Zeichen mitzählen, stimmen im

übrigen mit .Jüsuf überein, indem sie für das Anfangsstadium (vgl.

Münch, pg. 114 ff) nur „das weisse Haar" und „das gesunde Fleisch"

als Zeichen der Unreinheit nennen. Später bei der Besichtigung nach

der ersten oder zweiten Isolierung des Aussätzigen genügt es auch,

wenn die Z. sich während dieser Isolierung ausgebreitet hat, um den

Aussätzigen für unrein zu erklären.

^) Ebenso Muu., während nach den Rabbinen eines der in

vor. Anm. erwähnten Zeichen dazu genügt.

Jüsuf gebraucht hier für die „Entfernung", mit der die l>nrein-

erklärung verbunden ist. den Ausdruck Jjc., den er gleich darauf und

öfter auch für das zum Zwecke der Beobachtung anzuordnende „Ein-

schliessen" anwendet.
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ziischliessen (zu isolieren^). Dass 'n auf der Z. ver-

unreinigend wirke, wird damit erklärt, dass „die Lebenden

und die Toten sich nicht vereinigen." (S. IX).

„Tritt diese (Zaräath)", so fährt Jüsuf fort, „an einer

Stelle auf, an der keine Haare wachsen, wie die Hand, die

Stirn, d. untere Teil des Fusses, so soll er ihn auf 2 Zeichen

hin, nämlich auf die weisse Farbe und das Ti il^'D hin, für unrein

erklären." Treten aber diese 3 bezw. 2 Zeichen der Unrein-

heit nicht vereint auf, selbst nachdem er ihn eingeschlossen -)

hatte, so habe er ihn freizusprechen, d. h. für rein zu er-

klären. Dasselbe sei der Fall, wenn die Z. sich über den

') Vgl. S. 41, Anm. 3. Den Ausdruck nitn: n';nit, der von der Sclirift

hier gebraucht wird, erklärt .Jüsuf nicht weiter. Mun. dagegen führt

(pg. 79a) 3 Erklärungen an. Danach bedeutet es entweder „alt, ver-

altet" (Belegstelle ]t:*u ]t:" Lev. 26,10), oder „es kommt von n:2?D, das

erklärt wird durch -nah -ayn >:w (Ex. 16,22) und die Wurzel des Wortes

ist njtpn. Wir finden aber aucli noch eine andere Ableitung, nämlich

von ]Jtt'. Und seine Bedeutung ist das „Einüben und öftere Wieder-

holen", und diese ist gesichert durch das Wort der Schrift i'i^b Dni:u?i."

-) Ob einer Einschliessung auf 7 Tage hier und bei der mns uoch

eine zweite auf fernere 7 Tage zu folgen hat, wird von unserem Verf.

so wenig wie von Mun. gesagt. Es scheint, dass nach ihrer Ansicht

bei der dnc" und der rnns schon nach den ersten 7 Tagen nach der

einen oder der anderen Richtung hin die Entscheidung zu treffen ist.

Es hätte das dann seine Begründung darin, dass in den Teilen der

Schrift, die sich nach Jüsuf ausschliesslich auf nnw und mnn beziehen,

von einer Wiederholung des Einschliessungsaktes nicht gesprochen wird.

Bei der auf der Stelle eines pntr und einer mrc auftretenden mna scheint

Mun. es fast dem Belieben des Priesters oder des Aussätzigen anheim-

zustellen, ob die Einschliessung ev. zu wiederholen ist, da es das. auf

Nach den Rabbinen ündet bei j^nir und mra wirklich nur eine

einzige Einschliessung statt (M. Negaim 3,4 und 9,1), während sie bei

sämtlichen 4 anderen l^egaim nach Lev. 13, 4/5 ev. zu wiederholen

ist, was sich auch schon aus der im Kap. 3 von uns erwähnten Regel

ergiebt. (Vgl. M. Negaim 3,3j.
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ganzen Körper ausbreitet (vv. 12/13), während er ihn bei der

Wiederkehr des „gesunden Fleisches" von neuem für unrein

zu erklären habe. (das.).

Dies führt Jüsuf an, ohne ein Wort der Erklärung hinzu-

zufügen; es ist ja auch an sich klar genug. Damit schliesst

er aber zugleich den Abschnitt über die r^^ ab und geht

im nächsten Kapitel zur n~)nD über.
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Uber die Einteilung der rnn^, wie sie J ü s u f giebt, ist

bereits im Kap. 3 gesprochen worden. Danach nennt er an

erster Stelle den pn^^). „Es ist ein weisser Fleck, von

blasser Farbe, und zwar ist er rein und verursacht keine

Unreinheit, sei es dass er enger 3) (von Umfang) wird, oder

sich ausbreitet, daraufhin, dass sich die blasse Farbe vor-

findet, ist ein für unrein Erklären noch nicht erforderlich,

wie das aus Lev. 13,39 hervorgeht." (S. X.)

^) Vgl. S. 40, Anm. 1. Ibr. und Muu: SJtäi, Die jüd. wie die cliristl.

Commentatoren leiten es ab von nnn „leuchten, glänzen." Es ist eine

„aufgedunsene glänzende Stelle der Haut, eine helle Flechte oder

Blase" (Keil), *„eine lichte Stelle, ein lichter Fleck auf der sonst dunklen

Haut der Hebräer" (Dillmann, Strack.) Hirsch übersetzt „Grianzweisses".

Targ. Onk. Nina, Sam. nirtn, Jon. und Jer. Npr:n, Syr. Ilocxc», LXX.

rrjlavyijg, trjXavYfia, avyd'l^ov (v. 23), avyaojua (vv. 39.56), Vulg. lucens

quippiam, candor oder albor. (Vgl. Münch S. 97 &.).

') pna, von prta im Syr. „weiss sein," kommt sonst in der Schrift

nicht vor (Ibn. E.). Es wird von den Versionen meistens durch das-

selbe Wort wiedergegeben. Auch unser Verf., wie auch Ibr. und Mun.,

übersetzen (^^.J. „Der Bohag, ein nicht verunreinigender Aussatz, der

weder ansteckt noch sich vererbt, hat diesen Namen noch jetzt bei den

Arabern". (Strack), vgl. Forsk. bei Niebuhr, Arabien pg. 135 und 137

und Sonnini, Reisen II, pg. 195 f. In der LXX und bei Celsus aXq)6s.

Münch S. 133 f.

•'') Über das „Engerwerden" als Zeichen der Unreinheit vgl.

S. 47, Anm. 2).
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Es folgt die niHD, die auf der bis dahin gesunden Haut

entsteht und Unreinheit zur Folge hat. „Es ist ein weisser

Fleck, dessen Schein tiefer ist als die Haut in seiner Nähe."

Der Priester hat einen damit Behafteten für unrein zu

erklären, ganz wie bei der PNii', auf Grund von 3 bezw. 2

Zeichen, indem nur für das "Ti itt'D hier das „tiefer Er-

scheinen" als 3. bezw. 2. Zeichen der Unreinheit eintritt.

(Lev. 13,3). „Wenn man aber nur ein^) Zeichen findet", so

fährt Jüsuf (das.) fort, dann soll er ihn eine Woche ^) lang

isolieren und entfernen, denn bei keiner Entscheidung wird

eine Sache durch weniger als z w e i ^) Zeugen festgestellt.

Wohl dürfen mehr Zeugen vorhanden sein, aber nicht weniger".

*) Diese Regel, die doch eigentlich, oder wenigstens ursprünglich

nur für das Gerichtsverfahren aufgestellt ist, wird von unserem Verf.

öfter in der Exegese angewandt. So heisst es im 7. Kap. dieses seines

Werkes (L. pg. 96b), wo davon die Rede ist, dass ein Säugetier zum

Genuss nur erlaubt sei, wenn dasselbe Wiederkäuer ist und gespaltene

Klauen hat: J^^)l ^^P. ^Lx^^xjf
f*-?^!?

"^^ UJjj

„überall da aber, wo diese beiden Zeichen nicht vereint sind, da

ist es nicht erlaubt davon zu gemessen, denn ein einzelnes genügt

nicht, und es ist damit nicht erlaubt, da es einem einzelnen Zeugen

gleicht, durch dessen Aussage ein Vertrag nicht verbindliche Kraft

erhält.

"

2) Vgl. S. 42, Anm. 2).

^) Danach könnte man meinen, dass zwei Zeichen auch au be-

haarten Stellen des Körpers genügen, doch geht aus dem Ganzen wieder-

holt hervor, dass das nicht der Fall ist. Es soll einem solchen irrtüm-

lichen Schlüsse auch vielleicht durch den folgenden Satz ausdrücklich

vorgebeugt werden. Vgl. dazu Deut. 17, 6 und 19, 15. Hier mag

unser Verf. einen Anhaltspunkt dafür finden, dass in einzelnen

Fällen 3 Zeugen (bezw. hier 3 Zeichen) erforderlich sind. Z'ir Er-

klärung dieser Verse nach der jüd. Traditi(m vgl. T. b. Makkoth öb,

imd Hirsch z. St.
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Die beiden übrigen ^ ebenfalls verunreinigenden Arten

der r~inD sind die, welche auf den „Spuren" des priK'^) oder

der it/^ r'iDQ -) auftreten. Während bei den bisher genannten

Arten der Z. nur die weisse Farbe ein Zeichen der Un-

reinheit ist, wird bei diesen Arten auch ein mit Rot gemischtes

Weiss als Unreinheit bewirkend eingeführt. „Und es ent-

steht auf jedem einzelnen von ihnen ein reines Weiss oder

ein rötliches Weiss, dessen Röte nicht wirkliche Blutfarbe

ist, das aber auch nicht das Aussehen von hat, oder es

ist ein rötlicher Fleck und das Weiss in ihm, während sonst

das Rot in dem Weiss ist, oder es sind beide zusammen

(gemischt)". (S. XII.) Als weitere Zeichen, die erforderlich

sind, um einen Menschen für unrein zu erklären, gelten auch

hier das weisse Haar und das „tiefer Erscheinen" der betr.

Stelle, mit dem Unterschiede jedoch, dass letzteres hier schon

als Zeichen der Unreinheit mitgezählt wird, wenn die Stelle

auch nur um ein Weniges niedriger erscheint als die sie

umgebende gesunde Haut. Darum stehe hier statt des ge-

wöhnlichen pDV der Ausdruck 'rDtt'*). (Lev. 13, 19/20).

') I^B? V^inc? „heiss. entzündet werden" ist eine jede Hautent-

zündung, die entweder von innen heraus oder durch Schlag oder Ver-

brühen entstanden ist. (M. Negaim 9, 1). Mun. übersetzt jo-Ji. LXX'

i-?Mog, Vulg. Ulcus, Luth. Drüse. Vgl. Münch S. 126-

^} Eine Brandwunde, die durch Verbrennung mit Kohlen oder

glühender Asche entstanden ist. (M. Negaim, 9, 1). Muu: ^f, Münch

daselbst.

^) Nach den Rabbinen gilt auch diese Farbennüance (das iins

der Misna) für alle Arten der Z. als Zeichen der Unreinheit.

*) Auch nach den jüdischen Commentatoren besteht ein Unter-

schied in der Bedeutung zwischen Seit und pöy. Vgl. z. B. Ibn E. zu v.

4, doch erklärt derselbe nicht, welches der Unterschied ist. Nach

Wessely u. A. bedeutet hs>tv ein geringeres Tief als piay. Malbim

meint in s. Erkl. zum Sifra zu v. 20, pDy bedeute „tief von allen

Seiten", Ssk; nur „tief auf einer Seite" (vgl. das.). Die Neueren be-

merken darüber nichts.
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„Wenn das weisse Haar auf dem rnit; fehlt, so muss er

ihn einschli(^ssen und er bleibt in Gewahrsam bis einer

von folgenden 3 Fällen eingetreten ist : bis die Z. sich ent-

weder ausgebreitet oder geringeren Umfang angenommen

hat, — und in diesen Fällen ist er unrein — , oder in ihrem

Zustand geblieben ist, — und dann ist er rein.'- (ß. XII.)

Den Beweis für den ersten Fall liefert das Schriftwort Lev.

13,22. Der Fall wiederum, dass die Z. geringeren Umfang
annimmt, sei zu vergleichen mit dem Fall, wo sie sich aus-

breitet. -) Der 3. Fall endlich folge aus v. 23.

„Das ist die Bestimmung für den pns^; für tt'N riDQ

gelten dieselben Bestimmungen, da bei beiden dieselbe Be-

zeichnung steht, indem es am Schluss des ersten Teiles

heisst: ]^nii;n PDiiJ^^), am Schluss des 2. Abschnittes P3lä

HiDDH/' (S. XIII.)

Vgl. S. 42, Anm. 2).

^) Die Rabbinen erwähnen nicht, dass in solchem Fall der Betr.

für unrein zu erklären ist. Der Vergleichungspunkt zwischen diesen

beiden Fällen ist nach Jüsuf das Heraustreten aus der früheren Um-
grenzung, wie er das ausdrücklich bei der nnso sagt. Auch Mun. weiss

hiervon nichts.

^) „nm:f V^aix ,giühen, brennen' (Ez. 21. 8; Prov. 16, 27) ist eigtl

»Brennen, Brand' und kann hier blos das bezeichnen, was von Haut und

Fleisch durch die Entzündung ertötet ist und bei der Verheilung durch

Abschieferung vergeht." (Dillmaiin). Hirsch übersetzt „Vernarbung"

nach Sifra (vgl. das.) Vgl. auch Maimonides, a. a. 0. 5, 4. LXX ovkr

Vulg. cicatrix, Luth. Narbe. Vgl. Münch S. 127.
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Nach den Rabbinen sind, wie wir (S. 35) gesehen haben,,

unter nriDD zwei der von ihnen aufgezählten 4 Arten der Z.

begriffen, und es gelten nach ihnen für diese beiden Arten

dieselben Vorschriften, wie für die beiden anderen. Im Ge-

gensatz dazu ist nach Munagga die rnDD überhaupt keine

eigentliche Z., sondern „liegt in der Mitte zwischen eigent-

licher Z. und Bohaq"2) und unterscheidet sich nur dadurch

hauptsächlich von letzterem, dass der pn3, selbst wenn er

sich weiter ausbreitet über den Körper ("n^^ n")D) nicht ver-

unreinigt, die nriDD hingegen in diesem Falle Unreinheit zur

Folge hat. Unser Verf. zählt nun zwar die rriDD ebenso wie

die beiden anderen Arten im Gegensatz zum prc als verun-

reinigende Z. mit auf, sie weicht jedoch auch nach ihm in

ihren Bestimmungen von jenen beiden mehr ab als diese

unter einander.

rriDD nennt man nämlich nach Jüsuf auch eine Stelle

am Körper, an der sich die Haut entfernt hatte durch eine

Verletzung infolge einer Reise oder eines plötzlichen Tempe-

^) Vergleiche S. 40. Anm. 1 und tS. 35, Anm. Ibr. übersetzt s^xl^ä^

Mun.: ^ia^'i^ Vj^. Nach den Neueren bedeutet es „gleichsam eine Aus-

schüttung aus dem Fleische oder der Haut" (Knobel), lAnso und ist zu

übersetzen nach der Bedeutung von nsD als „giessen, ausschütten" mit

„Ausschlag" (Dillmann, Strack) oder „Schorf, Grind" (Keil). Targ. Onk.

:

Kny oder «nny, Jon. >Bfp, Jer. asihp oder n^dü^ä »si'^jp, Sam. ns^p (= squama,

crusta scabiei, leuce [Castellus]), Syr. <-> LXX. ar^/xaoia^ Vulg. pu-

stula, Luth. schäbigt.

2) Vgl. S. 35, Anm. und S. 37, Anm. 3. ßerl. Cod. pg. 78 b.
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raturwechsels, dem der Körper ausgesetzt war; in solchem

Fall bedarf es für dieselbe natürlich keiner besonderen

Gesetzesvorschrift. Ist es aber ein (weisser) Fleck, so ist

es, wenn auch das Haar in ihm sich noch nicht verändert

hat, doch nötig, dass man den betr. Menschen ein oder zwei

Mal für die Dauer von sieben Tagen isoliert, um ihn zu be-

obachten. Geht der Fleck während dieser Zeit nicht aus

seiner Umgrenzung heraus, so ist der Betreffende rem.

Eine solche rriDD ist nicht verunreinigend.

Zeichen der Unreinheit bei derselben sind vielmehr

,,das weisse Haar mit dem glänzenden Weiss und dem

Heraustreten der Stelle aus ihrer Umgrenzung, sei es durch

Enger- oder Breiterwerden; findet sich eins von diesen beiden

mit dem Weiss, so geht es von seiner Reinheit zur (eigent-

lichen, verunreinigenden) nriDD über" (S. XIV).

Jtisuf kommt also in der Sache eigentlich auf das-

selbe hinaus wie Munagga, nur dass dieser auch hier

nichts davon weiss, dass das „Engerw erden ein Zeichen

der Unreinheit ist^).

Unser Verf. erwähnt in diesem Kapitel noch, dass einer,

der zur ,,Einschliessung'* verurteilt war, ebenso wie ein ent-

schieden für unrein Erklärter, erst seinen Körper baden und

seine Kleider waschen muss, bevor er wieder rein wird,

wenn auch hier nur von dem Kleiderwaschen ausdrückhch

gesprochen wird. Er stimmt darin gegen die Neueren mit

den Eabbinen überein'-^).

1) Vgl. S. 47, 4nm. 2.

^) Vgl. M. Megilla 1, 7 und Commentare daselbst, Dillmana.

2. Aufl. Lpz. 1880 pg. 476.

4



7.

pnj').

Es ist bereits nach Kap. 3 Ende klar, dass Jüsuf auch

an der behaarten Haut, am Kopfe und am Bart, ebenso wie

an der unbehaarten Haut, 3 Arten der Zaräath unterscheidet,

und zwar sind für nriDD . und mro hier die Vorschriften

durch nichts verschieden von dem in den Kapp. 5 und 6

bereits Ausgeführten, weshalb er für dieselben auch hier

nur kurz auf oben verweist. Anders ist es mit der Unter-

art, die hier der riNK/ (Kap. 4) entspricht.

In dieser, dem pPJ, werden Aviederum zwei Unterarten

unterschieden, von denen die zweite, die Z. der Kahlköpfe,

im nächsten Kapitel besprochen werden soll. Bei der ersten

aber ist vor allen Dingen ganz besonders zu beachten, —
weil darin eine wesentliche Abweichung von der jüdischen

Tradition liegt, — dass nirgends von einem Ausfallen der

Haare als einem wesentlichen Merkmal dieser Z. gesprochen

wird. Nach den Rabbinen dagegen ist unter prj zum Unter-

schiede von nn~ip und nriDJ, das ein gänzliches oder un-

heilbares Kahlwerden des ganzen Kopfes oder eines Teiles

desselben bedeutet, eine vereinzelte oder temporäre Ent-

^) „Das Wort kommt von pnj ,raufen, reissen' und bedeutet eigtl.

die Raufe, Reisse'; es erklärt sich wie ^V7(p7j Krätze von aväoj schaben,

kratzen, xpäjQa von i/^aw, xfjojM reiben, Scabies von scabere und Krätze

von kratzen". (Knobel, Keil. Dillmann). Mun. in der „Glosse" pg. 89b

stellt es zusammen mit nnni pinj (Lev. 22, 24). Vgl. Münch pg. 131 ff.
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haarung^) auf dem Kopfe oder dem Bart zu verstehen, die

bei einer gewissen Ausdehnung selbst ohne Veränderung der

Hautfarbe^) schon Einschliessung, und beim Hinzukommen

eines weiteren Zeichens die Unreinerklärung, zur Folge hat,

während nach den Samaritanern solche Z. erst dann für un-

rein zu erklären ist, wenn die Stelle tiefer erscheint als

die übrige Haut und in ihr dünnes, goldgelbes Haar sich

findet (v. 30).

Ist die Stelle zwar weiss, ihr Schein aber nicht tiefer,

imd ist auch kein schwarzes Haar darin, so soll der Priester

den davon Betroffenen 7 Tage absperren (v. 31). Findet er

die V. 30 genannten beiden Merkmale auch am Ende der 7

Tage nicht, und hat sich die Stelle auch nicht ausgebreitet,

so hat sich der Betreffende an seinem ganzen Körper mit

Ausnahme der verdächtigen Stelle •^) scheren zu lassen,

worauf er für weitere 7 Tage eingeschlossen wird. Wenn
nun auch am Ende dieser Zeit die Stelle nicht tiefer er-

scheint als die übrige Haut, sie sich auch nicht weiter

verbreitet hat, so sei er für rein zu erklären, und er habe

^) Hirsch üloersetzt deshalb: „Enthaarung", was der Etymologie

des Wortes durchaus entspricht. Nach den Sam. und den Neueren, die

mit jenen übereinstimmen, muss man die Bezeichnung dieser Z. als

pn: damit rechtfertigen, dass dieselbe das Ausfallen der Haare zur

Folge haben kann, was natürlich gezwungener ist. lieber die unter-

scheidenden Merkmale zwischen dieser Z. und der der Glatzköpfe in

Bezug auf den Haarausfall gehen die Ansichten unter den Rabbinen

auseinander. Zusammengestellt findet man dieselben bei Hirsch z. St.

^) Maim., a. a. 0. 8, 1 und Commentare das. Das „tiefer Er-

scheinen", das nach den Rabbinen (vgl. S. 40, Anm. 4) sonst identisck

ist mit der der Z. eigentümlichen weissen Farbe der Haut, wird von

denselben hier anders erklärt. Vgl. Sifra und Hirsch z. St.

Nach den Rabbinen, nach denen das Ausfallen der Haare für

den pn: charakteristisch ist, so dass derjenige, bei dem während seiner

Isolierung noch weitere Haare ausgefallen sind, für unrein zu oi-klären

ist, soll er, um ev. dies konstatieren zu können, 2 Reihen Haare rings-

um die betr. Stelle stehen lassen. (M. Negaim 10. .5).

4*
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nur noch die Kap. 6 Ende erwähnten Reinigungszeremonien

zu erfüllen. Doch soll er sich stets noch weiter beobachten;

denn, sobald er bemerkt, dass die Stelle sich nachträglich

noch weiter ausgebreitet hat, so hat er wiederum vor dem
Priester zu erscheinen, der ihn nunmehr für unrein er-

klären soll, selbst wenn sich kein goldgelbes Haar auf der

Stelle findet. Hat sich diese Stelle aber einmal ausgebreitet,

so gilt der mit dieser Z. Behaftete erst wieder als rein, wenn

dieselbe „in ihrem Zustande verbleibt'' und schwarzes Haar

in ihr gewachsen ist.



8. Die Zaräath der Kahlköpfe.

Zunächst führt Jvisuf aus, dass ein weisser Fleck auf

dem Kopf oder dem Bart, Avenn derselbe in gleicher Höhe

mit der gesunden Haut ringsumher liegt, selbst wenn das

Haar darin ganz weiss oder z. T. weiss, d. h. mit schwarzem

Haar gemischt ist, nicht unrein macht, indem die weisse

Farbe des Haares die (natürliche) Folge des Alters ist. Ja

nicht einmal Einschliessung zu weiterer Beobachtung sei

nötig, es müsste denn sein, dass sich noch irgend etwas

Verdächtiges ausserdem an dieser Stelle vorfindet, Avas den

Priester bedenklich macht. Darauf fährt er also fort:

„Wenn jemandem das ganze') Haar ausfällt, so heisst

er fällt ein Teil desselben an einer der Seiten aus, so

nennt man ihn wenn nun auch dadurch eine

weisse Stelle entsteht, Avelche die Folge ist des Ausfallens

der Haare, so soll er, wenn sonst kein auf Unreinheit hin-

weisendes Merkmal darin sich findet, nicht auf Unreinheit

erkennen, da das Fehlen der Haare nach vv. 40/41 nicht

unrein macht. Tritt aber in diesen beiden erwähnten Teilen

(Fällen) ein Zeichen auf, das auf Unreinheit hinweist, ist

nämlich ein Fleck darin, der, wie das bei der HNt:' be-

schrieben ist, höher erscheint als die Haut in der Nähe, und

dessen Farbe rötlich weiss ist, so ist Unreinerklärung er-

Sowohl die Rabbinen (M. Negaim 10, 10) wie die Neueren

nehmen nnp als „Hinterglatzkopf" gegen unseren Verf. Vgl. Mal bim
z. St., der davon spricht, dass man eigtl. eine dem vit riKB» ent-

eprechende genauere Bezeichnung erwartet hätte.
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forderlich'^ (S. XVII). Es gelten dann dieselben Vorschriften

wie bei der P^i^^, nur dass das eigentliche (entscheidende)

Zeichen der Unreinheit hier die rötlich^) weisse Farbe sei,

wie das aus den Schlussversen des betreffenden Abschnittes

hervorgehe.

Nachdem nochmals darauf hingewiesen, dass über die

aligemeinen Vorschriften für den Aussätzigen bereits oben

(Kap. 2a) gesprochen worden, wird der Reihenfolge der

Schrift gemäss hier zunächst über die Z. am Kleid weiter

gehandelt, während die ReinigungsVorschriften für den von

der Z. geheilten Menschen erst hinter jenem Abschnitt folgen.

Damit schliesst aber zugleich der Teil unseres Textes, der,

weil einigermassen ausführlich, wenigstens fast durchweg

einen klaren Sinn ergiebt, was sich für den folgenden Teil

keineswegs überall sagen lässt.

M Vgl. S. 46. Auiii. 3
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^) L. iny-ipi und inyajia. -) nD^tD^N (H\

a) Vgl. Peterni."

b) Lev. 13, 44.

c) Vgl. S. II f.
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(^LiiLiä?
^1 ^^^^ LNi-^l L§-3 jjb' (1^1^

(jpLo i>\ Ukj itxXc 2ÜjÄ tiOt^ j^Aui

L»^^ j^^:? JjXAi ^Lx)^| 2uvi oü»yo Lo &Ai J^-^

*^^>^ 5^ £7^'^ »7*-^ J;)^ U^yt ^"^J-*^

"iin:o. nim n2: nJyj» ^1 nih "np,:o xin {^rnp l:"!;:'' t tr'^Ni

(jo-^l L^^^ Lg-S^ (^^UauC LxJLä Ljö^ia>uo ^^.J. ÄAÄJ &Xä^^

iS^I s^^tXjl nynii HiXl^' ^f;-^; '-'»iai! v^r^

Ni^OJL. ^) L. nJLjJ. ^) L. ynp. L. q^3L^ ; in H. fehlt A^l.

a) Einl. pg. 53 f.

b) Lev. 13, 40/41

c) Vgl. S. VIII f.

d) Lev. 13, 42.
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«JyiJ -^r^' Äxi ("^;-^. (J ('^yiy UiaJL i^xir ,vXÄi

"iytr't5 (^inrn *^pr .n^ -^lyz ^^y^jn mite: njm jrcn <^nN"n (^^^^L*^*

^ idLiol jou ^JLÄ !of Lol^ j<in Dni^n

prn nn^i Nin i^n:: pn:n nd^: ii nr2)i ini^' ^vi^'i pn:.!

_i id?4Xs\^ Ujö scX^

(«niiPü (^^'L*j* 'M,!^! J^aJI ^ iüLo ^ösSj

.N^n iin:o "11^2 v"^e? nih pn^ nu^^ ppd

^) L. Aääa,>. H. ^' jl;. L. ^X^. ^) Fehlt in H. Fehlt

in H. Fehlt in L. ") L. nxüajI. ^) L. und ci^^vX^ Fehlt

in H. Fehlt in L. L. Jöj. L ^xä^j. H. sj^L^a,

L. L4J^.

a) Lev. 13, 36; vgl. Peterm.

b) So in beiden Handschriften statt des pn:n des mass. T.; Peterm.

kennt diese Variante nicht.

c) Lev. 13, 37.

d) Im ersten Kapitel wird darüber nicht gesprochen, wohl aber

zu Anfang des Kap. mnzn S. X (Einl. pg. 44.).

e) Vgl. die Noten a) bis c) auf .S. XI.
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ijöUj ^^2ü^ ^Lwij (^^-^ iU,^!^ (j^^yt

^^ish U^^y^ CS"*
L**^-^ aU-«^ Uic V^^^ J^-*^

|j| Lof^ (f^^n ipiP, IN iswnri ny-^-i pn: ihn ^^]rar]

2ni{ nriT (»x^i L^j'Joo c:.^,^! loU nn^ion

nn^:iD (^o^'
^s^-) ij-^-^. ^ p^^^"' (^^"^^ v:;' v^-*

"inc:! in32 d2di prn nnL^i ^^äJUü-
^
^h^L iJ poy

^) Von j^i bis n-^UI fehlt in L. -) L. nnzcha. ^) L. ^1, *) L.

^^Ua, °) L. a-jy!). H, iHNnm. ') H. Jzii^xjwo. «) fehlt in H. ^) L.

a) Einl. pg. 50.

b) Oben S. X f.

c) Einl. pg. 50 f.

d) Lev. 13, 30.

e) Vgl. Peterm,

f) Vgl. Peterm.

g) Lev. 13, 34; vgl. Peterm.
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(^IjO^Aip^ v^A^i yfAXjC L^^ji (Vw^f J^ ^-^^

j^ ^ Lo^ i^i s)^rtxji c^f^ü^i wiA^i sjc«

('^^^^n n^zh nin2 ci<i ^Ljü- &Jyij Ub v^^:? (';^j^s3äJI

(«n'':Dm i^n ^^^nyii^i mvn ]?: (^n?<n^ i^n p;oyi nti^D "iiyz

-nnü ^b'^ H'^e: ^^t' ^l^' fj>li &a^^ tXi* ni^^D^.x (^^^

('nnt:i myz ri^^ ^^xJ^' ^^a. nnsDD

int^i v-!:2 D2D1 ^^JUi nD''2D^N* (RU;öb> no^^n

(i2|jLi (iigLwöL^ Lol (Io^j^ääJ!
,j^ g^^/^b (^^^

^^.gUl j»ri J.ÄÄ3f tXiLs (joLju.j| ^ jJ^a*^! j«)<>Jö Jea.-^

.nnccn ^

^) L. TJon ^-V-^. ^) ^So in L., offenbar statt iimdi; in H. ist abgekürzt

geschrieben. ^) So in L. fälschlich statt nnscö, in H. abgekürzt n.

^) L. S. Variante 5. L. ^ä^^j.^ ^I. Das 2. J" von ijL3

ist in L. dittographiert.

a) Lev. 13, 4.

b) Mass, T. Nin, Peterm. führt zu diesem Verse keinerlei Vari-

ante an.

c) Mass. T. nN"if2; vgl. vorige Note.

d) Mass. T. mytr^i; vgl. Note b.

e) Mass. T. -i>jDm; vgl. Note b.

f) Lev. 13, 6; inass. T. rtw5 nSi. vgl. jedoch Peterm. a. a. 0.

g) Einl. pg. 49.

h) Lev. das.
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(jd-o!^| ^aÜIj lt^U^^I ^5äx> Lx)|^ inrn nnioi (^^''n

(^U^ sduaJ^ Ol niD^n sl^ ^^.y pnirn ,oCs. yo ^MJ^gj

vmTi nziij ^U^^^f ^ J^lII ^^^äj! ^ JU 3i »J^f^

^iXJl ^^Aj ^LCo ^ ^1 ^ic^ ^^nn^cn

^Lxj fehlt in H. '>) Fehlt in L. ') H. ^Lk-xi^f. ^ )L. l^, ^) L. sxiLiJl.

1") L. '0 L. J_ysX. '-) L. ^ÄAoJl. 1=^) H. JiÄi.

a) Lev. 13, 22.

b) iNßoi in L. ist wohl nur Schreibfehler, da auch Peterm. hier

keine Variante angiebt.

c) Lev. 13, 23.

(1) Vgl. Peterm.

e) Einl. pg. 47.

f) Lev. das.

g) Lev. 13, 28.

h) Einl. pg. 48 f.
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(4L^ (^J^f; (^jL^ÄÄi rnPDH fL^^'l (^iuJUo

ääOLo 2(J^/cD ^^ä. (''(j^aJ i^j^Ä.^ i^^'*^ U^^. (jä.^ u^Laj

ip?:2 n^m (^xi^i' (jöU^I (v-w^^äÜ IJüö ^ ^JLaj sUw^

pn-^D (^x'-n ny"iH (-'yr in^n («ij^Äj iuJ^ j^Ci^ (sjuyu^

1) H. ^xAaJLi>l. ^) H. Ü^'S' 3) L. J^::^!. ^) L. U^^;.^. Die

Worte j..*-^ und n-Jj-^^O ^j^^J standen iirsprüngiich in L. nicht, sind

aber nachträglich hinzugefügt worden. ^) L. ^) Fehlt in H. ^) L.

^^.jöf ^^A^^3. ''j fehlt in L, L. ]''n^ba. L. (1. Os^j.:^') A^x^

«^^j. '•-) Fehlt in L. L. ^ü^.

a) Einl. pg. 46.

b) Lev. 13, 19.

c) Das. V. 20; wie L. liest, dürfte nur ein Schreibfehler sein

;

der mass. T. hat nxnJa n:ni, doch giebt Peterm. als Var. inN-io. vgl.

a. a. 0.

d) So auch Peterm., mass. T. rr'.yK^i.

e) Lev. 13, 20.

fj Vgl. Peterm.

g) Vgl. S. II, Note e).
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-11^2 i)V2 n:ni inrn hn-ii (^äJ^ Uo ^ 5c>^f

.^^-Ti -^m^ CNin pnz m^b mnr ^^nnnn

Uaj-^ (^Ä^ tX-Ut ^ U-JL? (-U^

e:>A4J»:Ä*l fjLi LN2-o^f yuül^ ;J-*A3f^ (>>LuJ|

v:i3n nN"i?2i iDt) i^n vy^^ "lyti^i "itr'Dn my2 n^< pDri nN"n

^) In L. steht hier fälschlich in, während weiter ö. XVI auch L.

richtig Nin hat. In H. ist an beiden Stellen abgekürzt geschrieben.

L. L^c. ^) L. «(2t2m n»;:c. L. s/:].^:^ ^) Von diesem bis zum

folgenden fehlt in L. ^) Fehlt in L
,
es stand dafür ^>>.^\ ^ was jedoch

wieder gestrichen ist. ''] L. Kf^}^z., ®) L, Sb, ^) So in L., H. c^^-^,

doch ist wohl lesen, vgl. Einl. pg. 18. ^•'^ L. »J^p.UjJl.

a) Lev. 13, 39.

b) nnnn und nunS hat der sam. Text nach Petermann a. a. 0. im

Gegensatz zu mna und n:^'? des massoretischen.

c) Vgl. S. II, Note e.

d) Einl. pg. 45.

e) Lev. 13, 3.

f) So Sam. statt des )na^^ des mass. T., vgl. Peterm. a. a. 0.

g) Vgl. pg. 45, Anm. 1.
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iJyÄ} lycLb (jOy^-'l ^^-Uä- ciJa^^ miJn oJa^l f«>Li

"iint: (^xJyf xx^Uj'^ v:):n n^* nv^iju nnori (^JL*j-

^Ul! cXaj J^!^!f ^ (vw^l ^Lo 4>Lft {<in

f.Lw^f ('^Äju^f ^1 (v-vJUJ rnn2n ^ ^^XDl ^

') L. -) Von bis .sf2a' na fehlt in L. Eine Schrift-

steile wie die hier citierte existiert nicht. Das Ganze macht den Ein-

druck eines späteren Zusatzes. ^) L.
^^J.

^) fehlt in H. ') H.

a) Das. V. 12.

b) Das. V. 13.

c) Das. V. 14.

d) Einl. pg. 44.
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intrz myz rrri' ^^c^^ (- Jyü I^.o.j (^^^ i*^*

^^juül^ (^^^if (-'^LxJl UiaJl n.Nic^

Ijii ^LaJI 3 Vr^ ur^ <->^^^

|VwwmjL| ,^x> l^f (^^^ (5^33^ L4Jaj| Jw»ÄÄ sj-io *oJuX=>.f

N^ni "iiyz n:2^ nj<ii' n:m in-'n ^^&^yjs ^üj J^Jj ^^iJ^f

"iiyz iS^n n^irn: ny^^ii nxi^'z -^li-z n''n^i "^yti' n^^cn

Äxi v:;^ ^ ^UCo ^5 iiCfj e^J^ jö^ .Nin vnol: "»i ij"i^aD^

jJm^^Lju sUic ^j^-^-^ pkcX-Äi! i}Ji^\^ (' &.^a4^|^ oiXl)! Jjuo jjui

3 ^1 stXÄ-f^f ^ülÄJ| (9l g. r i tUx ^>^>^ (^|yL»Äa>

J^s; jUc^.:^! joLft^ UiaJL iJy*J( j^iyi

^) L. ^ÄjLi, L. JLiL. ^) Von diesem bis zum nächsten (jJcLxaJI

fehlt in L. ^) So in L. und am Rand in H. korrigiert, im Text von H.

^^^L Fehlt in H. ^) L. Jj^a^l. ') L. ^) L. yt^x^J.

a) Lev. 13, 2.

b) Einl. pg. 41.

c) Vgl. das. Anm. 3.

d) Lev. 18, 10 f.

e) Das. V, 11.
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^1
(I (äCJcXT 2UyJ fjl ^ys^^ &xiUi>; ^

^iaJl {^d^ ^l ^Jf ^ ^IT ^l^ (^^«kjf

2U**AaJ ('"^^jJJäJl L^J JjiÄ^f iCtU^ (9bLt ^juOy )^^^)

.ÄA-Lt Lf^^"^ xjLy^AJ ijb' ^aJ| (^^JaJl

("yö^ (v^f (äüö C'J^U ^j^jf ÄA^il^ y^yi

Üo^ia-U) ^1 ('',j.x) (VA^Ü^I C'ltX^ (c^-^^l^ PNl^n

L. ^Jö. "^j Von ^j|^jp\Jl bis n^^J ist in L. irrtüm-

lich schon zwischen j^L^i^)) und. yi^an eingeschoben. ^) H.

^iA..3. 4) H. ^A^^xJl. ^) H. H. ^>:\aa5. "^j H. j^?..

8) L. CJÜL*^. H. ÜLjt-i. fehlt in L. H. n^tt^n. L. ^^^Jl.

L. ^iij; so stets in L. L. J^lj. L. y^. L.

^'') Von diesem bis zum folgenden fehlt in L.

a) Einl. pg. 33.

b) Einl. pg. 34.

b) Einl. pg. 40.
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(6jj.x>^ (-^^Äx»^! ia-^j iCÜLÜf^ ^^b iooL;üf^ ^J^^lf iüuklf (4|nDi

.eooUj*^ Vnn ^^D^li'np ^Jyü nt^npSN' 2oJL& v::^^ AiyjÄ.

^D^irr, Ji:s)| i^np nSn 2ax> U (sj^i

x^Lis^ JiL ^1 ÄAX> v^xi^

J^^f v^)ir2bb ^Lä GiD C'xj (lo^i^ jhdi b

*) L. pD. ^) L. N^v^J. L. ^As. N^/r» ') L. ^jA> urh J^v I

goLiO (H. gsApO). L. J^(. ^) fehlt in L. L. y. jo

fehlt in H. Von hier an die folgenden Zeilen fehlen in H., vgl.

S. VI, Note a). soll wohl ^5) heissen. Bis hierher fehlt in H.

a) Lev. 19, 2.

b) Einl. pg. 32.

cj Lev. 19, 2.



— VI —

a) Im Folgenden bis zum Schluss dieses Abschnittes haben wir

eine der Stellen in unserer Hdschr., die offenbar durchaus korrumpiert

sind. Schon die fast wörtliche Wiederholung dieses ganzen Passus im

nächstfolgenden Abschnitt, wie sie L. wiedergiebt, lässt die eine dieser

beiden Stellen verdächtig erscheinen. Dieser Verdacht wird aber zur

Gewissheit durch starke innere Gründe. Wenn nämlich die Worte von

bis ^9u\.«.Jl hier an ihrem Platze wären, dann würde die

„Frage" im folgenden Abschnitt hinfällig werden. Mit diesen Worten

müssen aber auch die Worte von ^j.3t.^}\j an hier ausgeschieden werden.

Halten Hesse sich allenfalls an dieser Stelle nur das, was in

bis nVn^N gesagt werden soll. In diesem Falle müssten aber auch diese

Worte, die so, wie sie vor uns stehen, keinen vernünftigen Sinn ergeben,

nach dem entsprechenden Passus im nächsten Abschnitt etwa so um-

deshaH) zu dem Schluss, dass diese ganze verdächtige Stelle erst im

nächsten Abschnitt an ihrem Platz ist, trotzdem sie dort in H. fohlt.

Es wurde aber schon in der Einl. die Behauptung aufgestellt, dass

beide Hdschrn. auf ein und dasselbe bereits fehlerhafte Original zurück-

gehen. In diesem wird auch dieser Passus fälschlich an beiden Stellen

gestanden haben. Von dem Abschreiber von H., dem dies verdächtig

war, wurde es dann an jener Stelle ausgeschieden, während es in Wirk-

lichkeit an unserer Stelle fehlen müsste.



— V —

JLäi L^1a/o (j^äJ ^^^j/^ ^^7*^ ^-A'J (^^'^ iHM^Lki

(^uS ^^-^^ '^'^^^ ^"^P ^ u^)^ ^'^^

(9f^Aä iiAi^ (8^1^ ('L^A^ 2^^y (^^"^^ ^5-^

(i'^ioAi. (^'^^^«yJ^; ^5^;^! 2^).>^J( (lOiüoyJ

^A«.Äjf ii^^i Jjti i}.'Juo stXjt (^^^-^^ U^l;-*

ii-ww^j niD"lV ^1 &i v^^^^ -^^^^ JLi*

(jf ^ (e.^
^1^1 ^ (14^1 f^v^J

^) fehlt in H. ^) L. ^ä^U. L. ^) L. ^a^^. ^) L.

^^jLi* ^Li bis ^A^xJI steht zweimal in L. '^j L. fehlt in

L. L. bij. 9) L. ^«j Die Worte ^^j^iavJl

stehen doppelt in L. L. N/cjip., L. LLai^-. zS.^ ^j^.

^1 steht doppelt in L. L. lo).

a) Ahnlich weist Munagga auf die Zusammenstellung des Aussatz-

gesetzes im Deuteronomium (24, 8) mit dem Gesetze (das. v. 7) hin,

welches denjenigen betrifft, „der die Seele eines seiner Brüder stiehlt,

d. h. einen Gläubigen zum Abfall vom rechten Glauben bewegt". Vgl.

S. 24. Anm. 3.

b) Deut. 4, 9.

c) Das. 24, 8.

d) Einl. pg. 31.

e) Einl. pg. 32.



— IV —

i^^AJl ^jLuaJl (^^-o sy^Jl J^^l; (j.^
jjLa^!^!^

j.L;aj^i| cJLxJl ^j^iyi ..ä^ ^^Uif iw^:SsJ| ^LoJf iu^J L^J^j

&^|^ |*UÄ*0f y^LÜI ^xX^-J jjl L^A4.i UjL-u.| ^itXi (9^1

') L, 2) In L. steht nur einmal |*.4.Jt>.>, H. hat |^*ä/o

über d. Leviratsehe (Deat, 25, 5j, in übertragener Bedeutung als „Bruder

und Schwester im Nasiräat" nehmen zu sollen, „damit man nicht meine,

an deren Leichen dürfe sich ein Nasir verunreinigen", ^^l.

,.:>ölxi s^i^l jfS.i) ^axXJI y^x^iö^-i (*LaäJ) ^j'-^-'I

»Aiii^ ^5 NJtxi oL^ '^j-^^ v^A^ vü^Jo j^^^

^5 yXi ^j-üp. L^«*^ vi5^J»3 j<>Ji.xi ^U'*'^

(pg. 165 a) ^jLäXJI L^^Lx^ ^5 '-«^^•^ ^g^- Silvestre

de Sacy, „Über den gegenwärtigen Zustand der Sam." in „Archiv f.

alte u. neue Kirchengesch. I, 3 pg. 77 f., Bädeker pg. 224 u. ö,

a) Vgl. S. II., Note e).

b) Einl. pg. 30.



— III ~

fp.£: (^Oj J^xj (JJaJl JLiü^ aüLs^ aJJ( syLji

L. j.:^. 2) fehlt in L. L. «J^j^Jl.

auftreten lässt, sowohl für das eigene sittliche Verhalten eines Menschen,

als auch für das der Vorfahren, (wenn das seinige dem jener ähnlich

ist,) dürfte auch genötigt sein anzunehmen, dass in dem Strafmass

jedenfalls e. Unterschied besteht, wenngleich das aus seinen Worten

nicht hervorgellt. Vgl. Münch S. 157.

ä) Num. 6, 5.

b) Das. V. 18.

cj Dass die Sam. beständig das Haupt mit einem Turban bedeckt

tragen, erwähnen sie auch in ihren Briefen (vgl. z. B. Notices et ex-

traits des manuscrits de la bibliotheque du roi, XII, pg, 61), und zwar

trug nach Robinson, Palästina III, 325 der Priester einen weissen, die

übrigen rote Turbane. Nach Petermann, Reisen im Orient I, 274.

tragen sie nur noch bei Processionen und in der Synagoge und in ihren

Häusern an Sabbathen und Festtagen weisse (vgl. auch Bädeker a. a. 0.

pg. 226), zu allen übrigen Zeiten aber selbst der Hohepriester einen

roten Turban. Jedenfalls scheinen in früheren Zeiten die »^'am. nach

unserer Stelle je nach Stand und Würde verschiedene Turbane ge-

tragen zu haben (vgl. auch Dozy s. v. ^^x^ ).

d) Im ^/cL/o'^) b des L. Ms. findet sich darüber nichts
;
dagegen

wird im Kap. 18 {zJjJ\ ^h) eine Parallele zwischen dem Nasir und

dem Hohepriester in Bezug auf ihre Heiligkeit gezogen , bei welcher

sowohl eine Reihe von Vergleichungspunkten zwischen beiden, wie auch

sie unterscheidende Merkmale festgestellt werden. Vgl. auch weiter

pg. VIL — Aus dem erwähnten Abschnitt des Kap. 18. werde hier

folgende interessante Stelle angeführt: Es wird dort die Frage erörtert,

warum beim Nasirgesetz (Num. 6, 7) noch die Worte inn«'?! vn^S hinzu-

gefügt sind, die bei dem Gesetz für den Hohepriester (Lev. 21, 11)

fehlen. Und da dem Verf. diese Worte, buchstäblich genommen, über-

flüssig erscheinen, so glaubt er dieselben hier, wie das q»nj< beim Gesetz



i^f^Äl ^ O^Laj 26^^ ^«nj^^n^ Di^'^vi vn£) n^n^

<3I ^^py "ipe (jÄA».Li Lg-jJ-c j».Ä-wf^ ^'^^^ JU^I

fehlt in L.

«) L. iiUxJ^.

a) Einl. pg. 24.

b) Num. 12, 1 ff.

c) Das. V. 10.

d) Lev. 13, 45.

e) In H. ist hier abgekürzt geschrieben. Weiter (pg. IV) hat L.

Ntay», H. Ntan». Nach Petermann, Varianten zu dem Pentateuch nach

d. Sam. in Abb. f. d. Kunde d. Morgenlandes V. hat der sam. Text hier

NDj!% im Gregensatz zu n^y» des massor. Textes. Zur Verwechshing der

Gutturale bei den Samaritanern vgl. Kohn in Abb. f. d. K. d. M. V.

No. 4 pg. 5 u. 42.

f) Einl. pg. 28.

g) Einl. pg. 29.

h) Ex. 20, 5. — Dass die „schlechten Handlungen der Vorfahren"

nur dann auf die die Kinder und Enkel zu treffende Strafe von irgend

welchem Einfluss sind, wenn diese „in der Schlechtigkeit jener ver-

harren", bemerken auch die Rabbinen in T. b. Sanhedrin 27 b, und muss

das in dem Worte liegen (vgl. Raschi zu Ex. 20, 5). — Zui- Er-

klärung dieser schwierigen Schriftstelle überhaupt vergleiche man das.

und Hirsch z. St„ der 4 Erklärungen anführt, sich aber für keine derselben

bestimmt zu entscheiden wagt. Jüsuf, der hier die Z. als Strafe Gottes



jLxj iüJj J^' aL#.JtJl tX3f (ä^Jj J^U (•^5^^

&jL^^ äHI UU ouwJI ij^^^ Ijoüf ^^J^li

J«^*f^ (^J.ÄÄj|^ ^^-y^? (^ij^-*
^tX^^^ ''^^•^sy^t

^^cX-aJü J.^j*f^ ^J(j> J.ÄÄjf ÄAAAj |J jjtV^-^l oiy^tj

^) L. u^ApOLj- H. ^Axij. fehlt in L. ^) L. U in H. ist

hinter L^jj^Li das Wort [|#.Jj gestrichen. ^) L. Js.üÄil ; das j in H. ist

auch nicht ganz sicher.

a) Dass der Hohepriester anch heute noch den „Zehnten" von der

Gemeinde erhält, wird des öfteren in den Briefen der Samaritaner (vgl.

z, B. „Fundgruben des Orients" I Wien 1809 pg. 438 ff. in d. Antwort

auf d. 20. Frage, u. ö.) und auch bei Bädeker a. a, 0. pg. 226 erwähnt,

b) Einl. II pg. 26.



Vita.
Natus sum Naphtali Cohn in oppido provinciae Schleswig-

Holstein, ciii est nomen Altona, pridie Id. Sept. anno h. s.

MDCCCLXXIII, patre Abraham, quem praematura morte

mihi abreptum valde doleo, matre Selly e gente Nathan.

Fidem profiteor iudaicam. Postquam, iam puer studiis he-

braicis imbutus, per octo annos gymnasium Christianeum

Regium Altonense adii, anni XCIII tempore autumnali matu-

ritatis testimonium adeptus Berolinum migravi. Ibi numero

civiura Universitatis Fridericae Guilelmae adscriptus, per IV

annos scholis interfui vv. DD

:

Barth, Dessoir, Dieterici, Dilthey, Ebbinghaus,

Fleischer, Geiger, v. Gizycki, Lasson, Meyer,

Sachau, Schmekel, E. Schmidt, Schmoller, Schräder,

Simmel, Steinthal, Strack, Weinhold, Winkler.

Eodem tempore in seminario rabbinico, cui praeest vir illu-

strissimus J, Hildesheimer in studia incubui rabbinica scho-

lasque frequentavi virorum doctissimorum:

Barth, Berliner, Cohn, H. Hildesheimer, HofFmann.

Quibus viris omnibus optime de me meritis gratias ago quam
maximas.




